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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Sie halten die aktualisierte Neuauflage Ihres Kollektivvertrages in Handen. Darin sind wichtige An-
sprliche aus Ihrem Arbeitsverhaltnis geregelt. Darunter auch solche, auf die es keinen gesetzlichen
Anspruch gibt, wie zum Beispiel Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Ein Kollektivvertrag

¢ schafft gleiche Mindeststandards bei der Entlohnung und den Arbeitsbedingungen fiir alle Arbeit-
nehmerInnen einer Branche,

¢ verhindert, dass die ArbeitnehmerInnen zu deren Nachteil gegeneinander ausgespielt werden kdn-
nen,

e schafft ein gréBeres Machtgleichgewicht zwischen ArbeitnehmerInnen und Arbeitgebern und
e sorgt flr gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den Unternehmen einer Branche.

Die GPA-djp verhandelt jedes Jahr Uber 170 Kollektivvertrage mit den zustandigen Arbeitgeberver-
banden. Damit ein neuer Kollektivvertrag abgeschlossen oder ein bestehender verbessert werden
kann, muss es inhaltlich zu einer Einigung kommen. Oft gelingt das erst nach mehreren Verhand-
lungsrunden, manchmal mussen wir als Gewerkschaft Druck bis hin zum Streik erzeugen. Als Ge-
werkschaftsmitglied tragen Sie entscheidend zu jener Starke bei, mit der wir Forderungen im Inte-
resse der ArbeitnehmerInnen durchsetzen kénnen. Deshalb méchten wir uns bei dieser Gelegenheit
herzlich fir Ihre Mitgliedschaft bedanken.

Sollten Sie zu Ihrem Kollektivvertrag oder Ihrem Arbeitsverhéltnis Fragen haben, stehen wir Ihnen
gerne zur Verfligung.

Mit freundlichen GriBen

Barbara Teiber, MA Karl Durtscher
gf. Vorsitzende Bundesgeschéftsfiuhrer

KV-Highlights:
e + 2,6 % fiur alle KV-Gehalter
Das Einstiegsgehalt steigt auf iber EUR 1.800,-

e + 100 EUR Bonus fir alle Angestellten, dieam 1. April 2019 beschaftigt waren (Teilzeitbeschaftigte an-
teilig zur vereinbarten Arbeitszeit)

e Lehrlinge bekommen im Schnitt um 10,3 % mehr
e Die Pramien flr Lehrabschlusspriifungen werden

- bei ausgezeichnetem Erfolg von 150 EUR auf 300 EUR
- bei gutem Erfolg von 100 EUR auf 150 EUR angehoben.

e Rahmenrechtliche Verbesserungen: Anrechnung Karenzzeiten nach dem MSchG und VKG werden ver-
doppelt.

o Pflegekarenzen werden in Zukunft im gesetzlichen AusmalB flir das Kriterium der Senioritat (Vorra-
ckung), auf das UrlaubsausmaB, fuir die Berechnung der Kiindigungsfristen sowie fiir die Entgeltzah-
lung im Krankheitsfall voll angerechnet.

e Dererste Schultag eines leiblichen oder Adoptivkindes in die Volksschule ist unter Fortzahlung des Ent-
gelts frei.

e Der Tag der praktischen Fiihrerscheinprifung fiir die Klassen B oder C ist unter Fortzahlung des Ent-
gelts frei.

GPA-djp Servicecenter:

Hotline: 05 0301-301,
service@gpa-djp.at, www.gpa-djp.at, facebook/gpa-djp



mailto:service@gpa-djp.at
http://www.gpa-djp.at
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KOLLEKTIVVERTRAG

fiir Angestellte in Spedition & Logistik

§ 1 VertragsschlieBende

Der Kollektivvertrag wird vereinbart zwischen dem
Fachverband Spedition und Logistik in der Wirt-
schaftskammer Osterreich, 1045 Wien, Wiedner
HauptstraBe 63, einerseits und dem Osterreichi-

schen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der
Privatangestellten, Druck, Journalismus, Pa-
pier, Wirtschaftsbereich Verkehr, 1030 Wien,
Alfred-Dallinger-Platz 1, andererseits.

§ 2 Geltungsbereich

Dieser Kollektivvertrag gilt:

1. Raumlich:
Fir das gesamte Bundesgebiet Osterreich.

2. Fachlich:

Flir samtliche Betriebe, die der Wirtschaftskammer
Osterreich, Fachverband Spedition und Logistik, an-
gehoéren, mit Ausnahme jener Betriebe, die aus-
schlieBlich das Gewerbe der Vermittlung von See-
frachtgeschdften (Seefrachtagenturen) ausiiben.

3. Personlich:

Fur alle Angestellten und kaufmannischen Lehrlinge.
Angestellte im Sinne dieses Kollektivvertrages sind al-
le Dienstnehmer/innen, auf welche das Angestellten-
gesetz Anwendung findet.

Dieser Kollektivvertrag gilt mit Ausnahme von § 16,
A.3 nicht flr Ferialpraktikanten, die aufgrund schul-
rechtlicher bzw studienrechtlicher Vorschriften ein Be-
triebs-/Pflichtpraktikum absolvieren mussen.

(idF ab 1. April 2018)

§ 3 Geltungsbeginn

Dieser Kollektivvertrag tritt mit 1. April 2019 in Kraft
und ersetzt alle bis dahin zwischen dem Fachverband
Spedition und Logistik und der Gewerkschaft der Pri-

vatangestellten, Druck, Journalismus, Papier abge-
schlossenen Kollektivvertrage.

§ 4 Anstellung

1. Ein Dienstverhaltnis auf Probe kann nur fir die
Hochstdauer eines Monats vereinbart werden (§ 19
Abs 2 AngG).

2. Den Angestellten ist bei Abschluss des Dienstver-
trages von der Dienstgeberin/dem Dienstgeber eine

schriftliche Aufzeichnung (Dienstzettel) tber die we-
sentlichen Rechte und Pflichten aus dem Dienstver-
trag auszuhandigen, auf die die Vorschriften des § 2
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes anzu-
wenden sind.



§ 5 Gleichbehandlung

Im Zusammenhang mit dem Dienstverhaltnis sind die
Bestimmungen des Gleichbehandlungsgesetzes ein-
zuhalten. Insbesondere darf dabei niemand aufgrund

des Geschlechts, der ethnischen Zugehoérigkeit, der
Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der se-
xuellen Orientierung diskriminiert werden.

§ 6 Normalarbeitszeit

1. Kollektivvertragliche Normalarbeitszeit

Die tagliche Normalarbeitszeit darf 8 Stunden, die wo-
chentliche Normalarbeitszeit darf 40 Stunden nicht
Uberschreiten soweit im Folgenden nichts anderes be-
stimmt wird.

2. Verteilung der wochentlichen Normalarbeits-
zeit

2.1. Die Verteilung der wochentlichen Normalarbeits-
zeit auf die einzelnen Wochentage, der Beginn und das
Ende der taglichen Arbeitszeit sowie die Dauer und La-
ge der Pausen sind nach MaBgabe der gesetzlichen
und der folgenden kollektivvertraglichen Bestimmun-
gen zu vereinbaren. Diese Regelung hat, wenn sie ge-
nerell getroffen wird, durch Betriebsvereinbarung
(8§ 97 Abs 1 Ziff 2 ArbVG) zu erfolgen.

2.2. Die Normalarbeitszeit endet Samstags spates-
tens um 12:00 Uhr.

2.3. Die Normalarbeitszeit endet am 24. und 31. De-
zember um 12:00 Uhr.

2.4. Zur Erreichung einer langeren Freizeit im Zusam-
menhang mit einer taglichen oder woéchentlichen Ru-
hezeit kann die Arbeitszeit im Sinne des § 4 Abs 2
AZG, an einzelnen Tagen regelmaBig geklirzt und die
ausfallende Arbeitszeit auf die Uibrigen Tage der Wo-
che verteilt werden. Die tagliche Normalarbeitszeit
darf 9 Stunden nicht Gberschreiten.

2.5. Bei Jugendlichen kann die zulassige Wochenar-
beitszeit zur Erreichung einer langeren Freizeit, die
mit der Wochenfreizeit (§ 19 des Bundesgesetzes
Uber die Beschaftigung von Kindern und Jugendlichen
- KIBG) zusammenhangen muss, abweichend von der
nach § 11 Absatz 1 KIBG zuldssigen taglichen Arbeits-
zeit (8 Stunden) verteilt werden.

3. Einarbeiten in Verbindung mit Feiertagen

Fallt in Verbindung mit Feiertagen die Arbeitszeit an
Werktagen aus, um dem Arbeithehmer eine langere
zusammenhangende Freizeit zu ermdglichen, kann

die ausfallende Normalarbeitszeit auf die Werktage
von hochstens 13 zusammenhangenden, die Ausfall-
tage einschlieBenden Wochen verteilt werden. Bei Ju-
gendlichen kann dieser Einarbeitungszeitraum gem
KJIBG héchstens 7 Wochen - durch Betriebsvereinba-
rung 13 Wochen - betragen.

4. Durchrechenbare Normalarbeitszeit

Die woéchentliche Normalarbeitszeit kann unter den
folgenden Bedingungen in einzelnen Wochen eines
Durchrechnungszeitraumes auf mehr als 40 Stunden
ausgedehnt werden, wenn sie innerhalb dieses Zeit-
raumes im Durchschnitt 40 Stunden nicht Uberschrei-
tet. Die tagliche Normalarbeitszeit darf héchstens
10 Stunden betragen.

(idF ab 1. April 2015)

4.1. Durchrechnungszeitraum und wéchentliche Nor-
malarbeitszeit

4.1.1. Der festgelegte Durchrechnungszeitraum be-
tragt hochstens 6 Monate. Die wochentliche Normal-
arbeitszeit in einzelnen Wochen des Durchrechnungs-
zeitraumesbetragt hdchstens 48 Stunden, die tagliche
Normalarbeitszeit betragt hochstens 10 Stunden.
Zeitguthaben sind in zumindest ganztagigen Zeitrau-
men innerhalb des festgelegten Durchrechnungszeit-
raumes zu verbrauchen.

Am Ende eines Durchrechnungszeitraumes noch offe-
ne Zeitguthaben (die aus der Uberschreitung der 40-
stliindigen durchschnittlichen Normalarbeitszeit im
Durchrechnungszeitraum resultieren) kdénnen bis zu
einem HochstausmalB von 20 Stunden pro Durch-
rechnungszeitraum in den jeweils nachsten Durch-
rechnungszeitraum Ubertragen werden.
Zeitguthaben, die nicht mehr Gbertragen werden kén-
nen, sind als Uberstunde mit einem 50 %-igen Zu-
schlag abzugelten.

(idF ab 1. April 2019)

4.1.2. Durch Betriebsvereinbarung kann der Durchre-
chungszeitraum auf héchstens 52 Wochen ausge-
dehnt werden.



Zeitguthaben sind in diesen Fallen in mehrtagigen
Zeitraumen innerhalb des festgelegten Durchrech-
nungszeitraumes zu verbrauchen.

(idF ab 1. April 2017)

4.2. Teilzeitbeschéaftigte

Bei Teilzeitbeschaftigten gilt die Durchrechnung mit
der MaBgabe, dass als Mehrarbeitsstunden nur jene
Arbeitsstunden zu bezahlen sind, die nach Ablauf ei-
nes Durchrechnungszeitraumes von 4 Monaten Uber
das vereinbarte TeilzeitmaB hinausgehen. Im Ubrigen
gelten fir Teilzeitbeschaftigte die Bestimmungen des
§ 19 lit d) Arbeitszeitgesetz (AZG).

4.3. Abbau von Zeitguthaben

Der zur Erreichung der durchschnittlichen Arbeitszeit
im Durchrechnungszeitraum erforderliche Zeitaus-
gleich ist gemaB § 19f Arbeitszeitgesetz (AZG) festzu-
legen.

4.4. Jugendliche

Die Bestimmungen Uber die durchrechenbare Normal-
arbeitszeit sind auch auf Jugendliche im Sinne des
KJBG anzuwenden. Die Tagesarbeitszeit darf jedoch
9 Stunden nicht Uberschreiten.

5. Vier-Tage-Woche

Durch Betriebsvereinbarung kann die tagliche Nor-
malarbeitszeit auf 10 Stunden ausgedehnt werden,
wenn die gesamte Wochenarbeitszeit regelmaBig auf
4 Tage verteilt wird. In Betrieben, in denen kein Be-
triebsrat errichtet ist, kann eine solche Arbeitszeitver-
teilung schriftlich vereinbart werden.

(idF ab 1. April 2017)

6. Gleitende Arbeitszeit

Gem § 4b AZG kann die tagliche Normarbeitszeit bis
auf 10 Stunden verlangert werden.

(idF ab 1. April 2017)

§ 7 Uberstunden, Rufbereitschaft

1. Uberstundenarbeit liegt vor, wenn entweder die
Grenzen der zulassigen wdchentlichen Normalarbeits-
zeit Uberschritten werden oder die tagliche Normalar-
beitszeit Uberschritten wird, die sich aufgrund der Ver-
teilung dieser wochentlichen Normalarbeitszeit ergibt
(8 6 AZG).

Uberstunden sind (iber ausdriickliche Anordnung der
Dienstgeberin/des Dienstgebers oder dessen Bevoll-
machtigten geleistete Arbeitsstunden.

Dringend notwendig gewordene Uberschreitungen
der Arbeitszeit, die vorher nicht angeordnet werden
konnten, sind grundsatzlich am folgenden Werktag
der Dienstgeberin/dem Dienstgeber oder dessen Be-
vollmdchtigten zur nachtraglichen Genehmigung als
Uberstunden bekannt zu geben. Sofern die Dienst-
nehmerin/der Dienstnehmer durch wichtige Griinde
daran verhindert ist, muss die Bekanntgabe unmittel-
bar nach Wegfall der Verhinderung erfolgen.

2. Die Uberstundenentlohnung besteht aus dem
Grundstundenlohn und einem Zuschlag. Der Grund-
stundenlohn betragt 1/160 des Brutto-Monatsgehal-
tes.

Der Uberstundenzuschlag betragt:

An Werktagen:

- fiir Uberstunden zwischen 6 Uhr und 22 Uhr: 50 %
- fir Uberstunden zwischen 22 Uhr und 6 Uhr: 100 %
An Sonn- und Feiertagen:

- fir Uberstunden: 100 %

3. Durch Vereinbarung zwischen Dienstgeber/-in und
Dienstnehmer/-in kann eine Uberstundenpauschale

festgelegt werden. Diese Uberstundenpauschale darf
im Durchschnitt der Geltungsdauer die Dienstnehme-
rin/den Dienstnehmer nicht ungtinstiger stellen als die
»Einzelverrechnung der Uberstunden®.

4. Fir die Uberstundenleistung und Uberstundenent-
lohnung der Jugendlichen gelten, soweit dieser Kollek-
tivvertrag keine glinstigere Regelung vorsieht, die Be-
stimmungen des Bundesgesetzes Uber die Beschafti-
gung von Kindern und Jugendlichen.

5. Uberstunden werden spatestens auf den der Leis-
tung darauf folgenden Monat ausbezahlt.

6. Uberstundenentlohnungen miissen binnen 3 Mona-
ten nach dem Auszahlungszeitpunkt gem Ziffer 5 gel-
tend gemacht werden, ansonsten erlischt der An-
spruch.

7. Rufbereitschaft liegt vor, wenn die Angestellte bzw
der Angestellte sich verpflichtet, auBerhalb der Nor-
malarbeitszeit erreichbar zu sein, um Uber Aufforde-
rung unverziglich die Arbeit aufzunehmen.

7.1. Rufbereitschaft kann grundsatzlich fir alle Berei-
che des Betriebes gem § 20a AZG fir max.
10 Rufbereitschaften pro Monat vereinbart wer-
den.

7.2. Fur alle Bereiche des Betriebes gilt, dass Rufbe-
reitschaft nur wahrend zwei wochentlichen Ru-
hezeiten pro Monat vereinbart werden darf
(§ 6a Arbeitsruhegesetz).



7.3. Fur Rufbereitschaft im Bereich IT/EDV und
Haustechnik gilt im Speziellen:

7.3.1 Innerhalb eines Zeitraumes von drei Mo-
naten darf an 30 Tagen Rufbereitschaft
vereinbart werden. Die Rufbereitschaft
ist unter Bericksichtigung der jeweiligen
Betriebserfordernisse und unter Bedacht-
nahme auf die Interessen des Angestell-
ten zu vereinbaren. Die Vereinbarung ei-
ner durchgehenden Rufbereitschaft von
30 Tagen ist nicht zuldssig. Nach zwei auf-
einanderfolgenden Rufbereitschaften
wahrend der wdéchentlichen Ruhezeit ist
jedenfalls eine Wochenendruhe ohne Ruf-
bereitschaft einzuhalten.

7.3.2 Die Rufbereitschaft wird flr die Dauer der
vereinbarten Rufbereitschaftszeit pro
Stunde mit 15 % des fur den Angestellten

geltenden kollektivvertraglichen Mindest-
stundensatzes (It Einstufung in Beschafti-
gungsgruppe und Entwicklungsstufe) ver-
gutet. Die Rufbereitschaft muss jedenfalls
3 Stunden betragen. Sobald wahrend der
Rufbereitschaft die Arbeitstatigkeit aufge-
nommen wird, beginnt die Arbeitszeit. Die
Dauer der Rufbereitschaft ist zeitgerecht
schriftlich zu vereinbaren.

7.3.3 AuBergewdhnliche Aufwendungen im Zu-
sammenhang mit der Rufbereitschaft wer-
den vom Arbeitgeber gegen Nachweis er-
setzt.

7.3.4 Besserstellende bestehende Vereinbarun-
gen werden von dieser Regelung nicht be-
rihrt und bleiben aufrecht.

(Abs 7 gilt ab 1. April 2018)

§ 8 Sonn- und Feiertage (Ruhetage)

1. Als Ruhetage gelten samtliche Sonntage sowie die
jeweils gesetzlichen Feiertage, das sind derzeit: 1.
und 6.Janner, Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmel-
fahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, 15.August,
26. Oktober, 1.November, 8.Dezember, 25. und
26. Dezember.

2. Fur die Feiertagsarbeit und deren Entlohnung gel-
ten die Bestimmungen des Arbeitsruhegesetzes.

3. Ausnahmen von der Feiertagsruhe

3.1. GemaB § 12a ARG werden wahrend der Feier-
tagsruhe gem § 7 ARG folgende Arbeiten zugelassen:
Planung und Disposition bei der Abwicklung von Kun-
denauftrdgen im internationalen Verkehr, soweit die
damit zusammenhangenden Tatigkeiten flr die Auf-
rechterhaltung des Betriebes erforderlich sind.

3.2. Voraussetzung daflr ist in Betrieben mit Be-
triebsrat eine Betriebsvereinbarung bzw in Betrieben,
in denen kein Betriebsrat besteht, eine entsprechende
schriftliche Einzelvereinbarung.

3.3. Die Ausnahme gilt nicht flir Feiertage, die auf ei-
nen Sonntag fallen sowie flir den 25.12. und 1. 1.

3.4. Angestellte dlrfen Feiertagsarbeit ablehnen
(Entschlagung). Kein Angestellter darf wegen der Ab-
lehnung von Feiertagsarbeit benachteiligt werden.
Wird Feiertagsarbeit angeordnet, hat der Angestellte
die Ablehnung der Feiertagsarbeit dem Arbeitgeber
innerhalb von 2 Werktagen nach Anordnung schriftlich
bekannt zu geben.

3.5. Auf Feiertagsarbeit ist § 19¢c AZG (Lage der Nor-
malarbeitszeit) anzuwenden.

3.6. Fur jede wahrend der Feiertagsruhe geleistete
Arbeitsstunde geblihrt Uber das Feiertagsarbeitsent-
gelt gemaB § 9 Abs 5 ARG hinaus ein Zuschlag, wel-
cher nicht in Geld sondern in Freizeit abzugelten ist.
Flr Feiertagsarbeit ab zwei Stunden gebuhrt ein Zu-
schlag von 50 %. Betragt die Arbeitsleistung am Feier-
tag weniger als zwei Stunden, gebuhrt Freizeit im Aus-
mafB von einer Stunde.

Der Verbrauch von Freizeitguthaben aus Feiertagsar-
beit ist zu vereinbaren. Diese Regelung gilt auch fir
All-In-BezieherInnen.

(Abs 3 idF ab 1. April 2018)

§ 9 Urlaub und Pflegefreistellung

1. Fir Urlaub und Pflegefreistellung der Angestellten
gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

-10 -



2. BegUnstigte Behinderte im Sinne des § 2 Behinder-
teneinstellungsgesetz erhalten auBer dem gesetzli-
chen Urlaub einen Zusatzurlaub von drei Tagen.

§ 10 Auflésung des Dienstverhdlinisses

1. Der erste Monat des Dienstverhaltnisses gilt als
Probemonatim Sinne des § 19 Absatz 2 des Angestell-
tengesetzes. Fir Lehrlinge gelten hinsichtlich der Pro-
bezeit die Bestimmungen des Berufsausbildungsge-
setzes (BAG). Nach Ablauf des Probemonates unter-
liegt das Arbeitsverhéltnis den gesetzlichen bzw kol-
lektivvertraglichen Kiindigungsbestimmungen.

2. Bei Kiindigung des Dienstverhaltnisses durch die
Dienstgeberin/den Dienstgeber ist die Klindigung nur

nach den Bestimmungen des § 20 Abs 2 Angestellten-
gesetz mdglich, wenn das Dienstverhaltnis im glei-
chen Betrieb langer als 5 Jahre gedauert hat.

Bei Klindigung des Dienstverhaltnisses durch die An-
gestellte/den Angestellten gelten die Kiindigungsbe-
stimmungen des § 20 Abs 4 Angestelltengesetz.

3. Im Ubrigen kommen die entsprechenden Bestim-
mungen des Angestelltengesetzes zur Anwendung.
(§ 10 idF ab 1. April 2018)

§ 10a Elternkarenz

1. Sofern eine Elternkarenz langstens zum zweiten
Geburtstag des Kindes beansprucht wurde, hat die
Dienstgeberin/der Dienstgeber spatestens drei Mona-
te vor dem Ende der Karenz den in Karenz befindlichen
Elternteil an die zuletzt bekannt gegebene Adresse
schriftlich zu informieren, zu welchem Zeitpunkt die
Karenz endet.

2. Die erste Karenz im Dienstverhaltnis wird fir die
Bemessung der Kindigungsfrist, die Dauer der Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall (Unglicksfall) und
das UrlaubsausmaB bis zum HdchstausmalB von ins-
gesamt 12 Monaten angerechnet.

Die zweite Karenz im Dienstverhaltnis, die nach dem
31. 3. 2018 beginnt, wird fir die Bemessung der Klin-
digungsfrist, die Dauer der Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall (Unglicksfall) und das Urlaubsausmaf
ebenfalls bis zum HéchstausmaB von 12 Monaten an-
gerechnet.

(Abs 2 idF ab 1. April 2018)

3. Fir das Kriterium der Senoritat wird die erste Ka-
renz im Dienstverhéltnis, die nach dem 31.3. 2013
beginnt, bis zum HéchstausmaB von insgesamt 12 Mo-
naten angerechnet.

4. Karenzzeiten im laufenden Dienstverhaltnis nach
dem MSchG / VKG werden flir Geburten ab dem 1. 4.
2019 im AusmaB von insgesamt hochstens 24 Mona-
ten fur das Kriterium der Senioritat, auf das Urlaubs-

ausmaB, fur die Berechnung der Kindigungsfristen
sowie fUr die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (Un-
gliicksfall) angerechnet. Karenzzeiten, die bereits vor
dem 1.4. 2019 im laufenden Arbeitsverhaltnis ange-
rechnet wurden, sind bei der Berechnung des Héchst-
ausmaBes von 24 Monaten zu berlicksichtigen und
steht eine Anrechnung dieser Zeiten daher nicht zu-
satzlich zu.

5. Zeiten von Pflegekarenzen gem § 14c AVRAG, die
ab dem 1.4. 2019 entstehen, werden im Ausmal
von insgesamt hochstens 3 Monaten fir das Kriterium
der Senioritat, auf das UrlaubsausmaB, flir die Berech-
nung der Kiindigungsfristen sowie fiir die Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall (Ungliicksfall) angerechnet.
Pflegekarenzzeiten, die bereits vor dem 1.4. 2019 im
laufenden Arbeitsverhaltnis angerechnet wurden,
sind bei der Berechnung des HochstausmaBes von
3 Monaten zu berticksichtigen und steht eine Anrech-
nung dieser Zeiten daher nicht zusatzlich zu.

6. Im Falle einer Freistellung gegen Entfall des Ar-
beitsentgelts gem §§ 14a, 14b AVRAG, die ab dem
1.4. 2019 vereinbart wird, werden diese Zeiten im
AusmaB von insgesamt 6 Monaten flir das Kriterium
der Senioritat, auf das UrlaubsausmaB, flir die Berech-
nung der Kiindigungsfristen sowie flr die Entgeltfort-
zahlung im Krankheitsfall (Ungliicksfall) angerechnet.

(Abs 4-6 gelten ab 1. April 2019)
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§ 11 Abfertigung

1. Fur alle Angestellten, deren Dienstverhaltnis nach
dem 31.12. 2002 begonnen hat oder mit denen ein
Ubertritt gem&B § 47 BMSVG vereinbart wurde, finden
die Bestimmungen des Betrieblichen Mitarbeiter- und
Selbststandigenvorsorgegesetzes (BMSVG) Anwen-
dung.

2. Fir alle Angestellten, deren Dienstverhaltnis vor
dem 31.12. 2002 begonnen hat oder mit denen kein
Ubertritt gem&B § 47 BMSVG vereinbart wurde, finden
die folgenden Bestimmungen Anwendung:

2.1. Hinsichtlich der Abfertigung gelten, soweit dieser
Vertrag keine glinstigere Regelung enthalt, die
Bestimmungen des Angestelltengesetzes.

2.2. Im Falle des Todes der/des Angestellten geblhrt
den gesetzlichen Erben die Abfertigung in voller
Hoéhe.

2.3. § 23a Abs 1 Angestelltengesetz gilt mit der MaB-
gabe, dass der Anspruch auf Abfertigung schon
dann besteht, wenn das Dienstverhaltnis min-
destens 8 Jahre ununterbrochen gedauert hat.

2.4. Auszahlung der Abfertigung:
Die Abfertigung gemaB §§ 23 und 23a AngG wird
mit der Auflésung des Dienstverhaltnisses zur
Ganze fallig, sofern der Betrieb mehr als 20
Dienstnehmer beschdftigt. Anderenfalls gilt zur

Falligkeit der Abfertigung die Bestimmung des
§ 23 Abs 4 AngG.

Fur die Ermittlung der Dienstnehmerzahl ist
maBgeblich, wie viele Dienstnehmer und Dienst-
nehmerinnen regelmaBig im Betrieb beschaftigt
werden.

(Z 2.4 idF ab 1. April 2018)

3. Fur samtliche Angestellte gilt, dass im Falle des To-
des einer/eines Angestellten, die/ der langer als ein
Jahr im Betrieb tatig war, das Gehalt fiir den Sterbe-
monat und den folgenden Monat weiterzuzahlen ist.
Nach 5-jahriger Betriebszugehdrigkeit der/des Ange-
stellten ist das Gehalt fir den Sterbemonat und die
beiden folgenden Monate weiterzuzahlen. In beiden
Fallen ist als Berechnungsgrundlage das letzte volle
Gehalt heranzuziehen.

Anspruchsberechtigt sind die gesetzlichen Erben, zu
deren Erhaltung die Erblasserin/der Erblasser gesetz-
lich verpflichtet war. Sind solche Personen nicht vor-
handen, dann die physischen Personen, welche die
Begrabniskosten bezahlen.

Besteht neben diesem Anspruch auf Weiterzahlung
des Gehaltes ein Abfertigungsanspruch nach 2.2., so
gilt nur der glinstigere Anspruch, wobei das Gehalt
fir den Sterbemonat in voller Hohe auszuzahlen ist.

§ 12 Entgeltfortzahlung bei Dienstverhinderung

1. Fur die Fortzahlung des Entgelts bei Dienstverhin-
derung gelten die Bestimmungen des Angestelltenge-
setzes. In nachstehend angefiihrten Fallen wird bei
Dienstverhinderung jeder Angestellten/jedem Ange-
stellten Freizeit ohne Schmalerung des Entgelts in fol-
gendem Ausmal gewahrt:

1.1. bei eigener EheschlieBung ...... 3 Arbeitstage,
1.2. bei Tod der Ehegattin/des Ehe-

gatten bzw Lebensgefahrtin/Le-

bensgefahrten bzw der einge-

tragenen Partnerin/des einge-

tragenen Partners und der eige-

nen Kinder ........ccooiiiiiiinnnn. 2 Arbeitstage,

(idF ab 1. April 2015)
1.3. bei Teilnahme an der Eheschlie-

Bung der Kinder und Geschwis-

L] 1 Arbeitstag,
1.4. bei Niederkunft der Ehegattin,

der Lebensgefahrtin, der einge-

tragenen Partnerin ............... 1 Arbeitstag,

1.5. bei Tod der Eltern, Schwiegerel-
tern ..o 1 Arbeitstag,
(idF ab 1. April 2015)
1.6. zur Teilnahme an der Beerdi-
gung der unter 1.2. und 1.5. ge-
nannten Angehdrigen sowie der
Geschwister und GroBeltern .... 1 Arbeitstag,
1.7. bei Wohnungswechsel, wenn ein
eigener Hausstand besteht oder
der  Wohnungswechsel  zur
Griindung eines eigenen Haus-
standes flUhrt, die notwendige
Zeit, jedoch hochstens .......... 2 Arbeitstage
innerhalb eines Kalenderjahres
1.8. FUr die miuindliche und die
schriftliche Lehrabschlusspri-

fung ... jeweils 1 Arbeitstag.
(idF ab 1. April 2017)
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1.9. bei Eintritt des leiblichen Kindes
oder des Adoptivkindes in die
Volksschule .....ooovviiiiiinnn. der erste
Schultag
(gilt ab 1. April 2019)
1.10. beim erstmaligen Antritt zum
letzten Teil der FUhrerscheinprt-
fung flr die Klassen B oder C .. der Prifungs-

tag
(gilt ab 1. April 2019)

2. Die Angestellte/der Angestellte behalt ferner den
Anspruch auf das Entgelt, wenn sie/er durch andere
wichtige, ihre/seine Person betreffende Griinde ohne
ihr/sein Verschulden wahrend einer verhaltnismaBig
kurzen Zeit an der Leistung ihrer/seiner Dienste ver-
hindert wird (§ 8 Abs 3 Angestelltengesetz).

§ 13 Dienstjubilaum

Fir langjahrige Dienste werden der/dem Angestellten
nach einer ununterbrochenen Beschaftigung im sel-
ben Betrieb von

25 Jahren mindestens
30 Jahren mindestens
35 Jahren mindestens
40 Jahren mindestens
45 Jahren mindestens

zwei Monatsgehalter
zweieinhalb Monatsgehalter
drei Monatsgehalter
dreieinhalb Monatsgehalter
dreieinhalb Monatsgehalter

als einmalige Anerkennungszahlung gewahrt. Die An-
gestellte/der Angestellte wird an ihrem/seinem Eh-

rentag ohne Schmalerung ihres/seines Entgeltes
vom Dienst befreit, sollte dieser auf einen freien Tag
fallen, ist der dem Ehrentag folgende Arbeitstag frei
zu geben.

Die erste Karenz im Dienstverhadltnis im Sinne des
MSchG bzw VKG wird bis zu einem Hochstausmal
von 10 Monaten bei der Berechnung der Betriebszuge-
horigkeit bericksichtigt.

§ 14 Lehrlingsentschdadigung und -weiterverwendung

1. Die monatliche Lehrlingsentschadigung betragt:

£
1. Lehrjahr. .o 650,00
2. Lehrjahr. .o e 820,00
3.Lehrjahr..ooeee 1.100,00
4. Lehrjahr.....cooiiiii 1.803,40

(entspricht der 1. Entwicklungsstufe der Berufsgrup-
pe A)

2. Pramie fiir Lehrabschlusspriifung

bei ausgezeichnetem Erfolg: ................... € 300,00
bei gutem Erfolg: ....ooviiiiii €150,00

(jeweils fur die erste Abschlusspriifung)
Bestehende Besserstellungen werden angerechnet!

3. Fahrtkostenersatz

bei ausgezeichnetem Jahreszeug-

nis: 4 Fahrten

(hin- und zurick),
bei gutem Erfolg: 2 Fahrten

(hin- und zurtck),
bei bestandenem Erfolg: 1 Fahrt

(hin- und zurtck),

(Ersatz der Fahrtkosten mit den offentlichen Ver-
kehrsmitteln 2. Klasse - ohne Vorlage des Fahrschei-
nes - flr Schiler der BS Mitterdorf)

Bestehende Besserstellungen werden angerechnet!

4. Hinsichtlich der Weiterverwendung von ausgelern-
ten Lehrlingen gelten die Bestimmungen des § 18 Be-
rufsausbildungsgesetz.

Die/der Lehrberechtigte hat den Lehrling 3 Monate im
Betrieb in seinem erlernten Beruf weiter zu verwen-
den. Die Weiterverwendung endet frihestens zum
Monatsletzten des vollendeten dritten Monats.

Will die Dienstgeberin/der Dienstgeber das Dienstver-
haltnis nicht Gber die Weiterverwendung hinaus fort-
setzen, so hat sie/er es mit vorhergehender sechswo-
chiger Kindigungsfrist zum Ende dieser Weiterver-
wendungszeit zu kindigen.
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§ 15 Weihnachtsremuneration und Urlaubsbeihilfe (Sonderzahlungen)

1. Weihnachtsremuneration

1.1. Alle Angestellten und Lehrlinge erhalten pro Ka-
lenderjahr spatestens am 30. November eine Weih-
nachtsremuneration in der Hohe des Novembergehal-
tes bzw in der H6he der Lehrlingsentschadigung flr
den Monat November.

1.2. Den wahrend des Kalenderjahres ein- oder aus-
tretenden Angestellten und Lehrlingen gebihrt der
aliquote Teil, bei austretenden Angestellten und Lehr-
lingen berechnet nach dem letzten Monatsgehalt bzw
nach der letzten monatlichen Lehrlingsentschadi-
gung.

Der Ubergang von einem Lehrverhéltnis in ein Dienst-
verhaltnis als Angestellte/Angestellter wahrend des
Kalenderjahres im gleichen Betrieb gilt nicht als ein
Ein- oder Austreten im Sinne der vorangefiihrten Be-
stimmungen Uber die Aliquotierung.

2. Urlaubsbeihilfe

2.1. Alle Angestellten und Lehrlinge erhalten pro Ka-
lenderjahr spatestens am 30. Juni eine Urlaubsbeihil-
fe.

Die Urlaubsbeihilfe betragt 100 % des im Zeitpunkt
der Auszahlung der Urlaubsbeihilfe zustehenden Mo-
natsgehaltes (Ist-Gehalt) bzw der tatsachlich bezahl-
ten Lehrlingsentschadigung.

2.2. Den wahrend des Kalenderjahres ein- oder aus-
tretenden Angestellten und Lehrlingen gebiihrt der ih-
rer Dienstzeit im Kalenderjahr entsprechende aliquote
Teil, bei austretenden Angestellten und Lehrlingen be-
rechnet nach dem letzten Monatsgehalt bzw nach der
letzten monatlichen Lehrlingsentschadigung. Sie sind
jedoch verpflichtet, den aliquoten Teil der ihnen be-
reits ausbezahlten Urlaubsbeihilfe auf Verlangen der
Dienstgeberin/des Dienstgebers zuriickzuzahlen,
wenn sie selbst kiindigen oder wenn das Dienst- bzw
Lehrverhaltnis aus ihrem Verschulden geldst wird.

3. Sonderzahlungen bei wechselndem Arbeits-
zeitausmaB im Kalenderjahr

3.1. Bei wechselndem ArbeitszeitausmaB im Kalen-
derjahr (zB. Wechsel von Vollzeit- auf Teilzeitbeschaf-
tigung oder umgekehrt, Erhéhung oder Verminderung
des TeilzeitausmaBes) werden Weihnachtsremunera-
tion und Urlaubsbeihilfe nach der im Kalenderjahr
durchschnittlich geleisteten Normalarbeitszeit be-
rechnet.

3.2. Wurde die Urlaubsbeihilfe bereits vor dem Wech-
sel des ArbeitszeitausmaBes ausbezahlt, so ist eine
Nachberechnung zum Zeitpunkt der Auszahlung der
Weihnachtsremuneration vorzunehmen, wobei eine
eventuelle Differenz nachgezahlt wird, bzw ein zu viel
erhaltener Betrag mit der Weihnachtsremuneration
gegenverrechnet wird oder zurlickzuzahlen ist.

(idF ab 1. April 2016)

§ 16 Gehaltsregelung

A. Allgemeine Bestimmungen

1. Die Tatigkeiten in den Unternehmen werden in vier
Beschaftigungsgruppen (BG) und zwarin A, B, Cund D
eingeteilt. Jede dieser BG enthalt vier Entwicklungs-
stufen und zwar Entwicklungsstufe I, II, III und IV. Be-
schaftigungsgruppen und Entwicklungsstufen erge-
ben zusammen die Gehaltstabelle (siehe § 16 C.)

2. Flrdie Auszahlung des Gehaltes gelten die Bestim-
mungen des Angestelltengesetzes. Jeder/Jedem An-
gestellten ist eine schriftliche Gehaltsabrechnung
auszuhandigen, aus welcher das Bruttogehalt sowie
samtliche Zuschlage und Abzlge ersichtlich sind.

3. Ferialangestellte und Ferialpraktikanten haben An-
spruch auf ein Entgelt in der Hohe der jeweils gelten-
den Lehrlingsentschadigung fir das dritte Lehrjahr.

Als Ferialpraktikanten gelten Schilerinnen und Schii-
ler sowie Studentinnen und Studenten, die aufgrund
schulrechtlicher bzw studienrechtlicher Vorschriften
ein Betriebs-/Pflichtpraktikum absolvieren missen.
Als Ferialangestellte gelten Schilerinnen und Schiiler
sowie Studentinnen und Studenten, die wahrend ihrer
Schulausbildung, ihres Studiums in der fir sie gelten-
den gesetzlichen Ferienzeit ein befristetes Dienstver-
haltnis eingehen.

(idF ab 1. April 2015)

4. Aushilfsweise Vertretung

Aushilfsweise Tatigkeit von Angestellten in einer ho-
heren Beschaftigungsgruppe, die nicht langer als
5 Wochen dauert, begriindet keine Erhdhung des Kol-
lektivvertragsgehaltes. Wird dieser Zeitraum uber-
schritten, so gebihrt flir die ganze Zeit der Tatigkeit
das Kollektivvertragsgehalt der hoheren Beschafti-
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gungsgruppe. Fir die Einreihung in die Entwicklungs-
stufe ist § 16 D. Ziffer 5.2 analog anzuwenden.

B. Kriterienkatalog

Kriterien sind die Voraussetzungen, die flir die Einrei-
hung in eine bestimmte Entwicklungsstufe vorliegen
miussen. Bei der Anwendung der Kriterien (K) werden
Vollzeit- und Teilzeitbeschaftigte gleichbehandelt. Fir
Teilzeitangestellte gelten daher die Kriterien in dersel-
ben Form und im selben AusmaB. Jene Kriterien, de-
ren Erflllung sich aus der arbeitsvertraglich festgeleg-
ten Tatigkeit ergibt, kénnen fir die Einstufung nicht
berlicksichtigt werden.

1. Senioritat

1.1. Fur die Erflllung des Kriteriums der Senioritat
durfen, soweit im Folgenden nichts anderes geregelt
ist, nur Zeiten einer ununterbrochenen Beschaftigung
als Angestellter bei der selben Dienstgeberin/dem sel-
ben Dienstgeber herangezogen werden.

1.1.1 Vordienstzeiten von Lehrlingen:

Lehrlinge, die eine 3- jahrige Lehrzeit abgeschlossen
haben, bekommen als Angestellte bei der selben
Dienstgeberin/dem selben Dienstgeber ab der erfolg-
reich abgelegten Lehrabschlussprifung (LAP) ein Jahr
flr das Kriterium der Senioritat angerechnet. Lehrlin-
ge, die eine 4-jahrige Lehrzeit abgeschlossen haben,
bekommen als Angestellte bei der selben Dienstgebe-
rin/dem selben Dienstgeber ab der erfolgreich abge-
legten zweiten LAP, zwei Jahre flir das Kriterium der
Senioritdt angerechnet. Insgesamt koénnen nicht
mehr als zwei Jahre angerechnet werden.

1.1.2 Vordienstzeiten als Arbeiter/in
Vordienstzeiten bei der selben Dienstgeberin/dem
selben Dienstgeber als Arbeiter/in werden im Rahmen
des Kriteriums der Senioritat bis zu einem Hochstaus-
maB von drei Jahren angerechnet.

1.1.3 Anrechnung von Karenzzeiten
Siehe § 10a Punkt 3.

1.2. Die Erflillung des Kriteriums der Senioritat ist in
BG A nach drei,

BG B nach drei,

BG C nach vier und

BG D nach funf

Beschaftigungsjahren iS des Abs 1.1 gegeben.

2.Verbesserungsvorschlage 2zu Innovations-
maoglichkeiten und -potenzialen

Die/der Angestellte hat drei Verbesserungsvorschlage
zu Innovationsmaéglichkeiten und -potenzialen schrift-
lich unterbreitet, die Arbeitsbedingungen, Arbeitsab-
ldufe, Fragen der Arbeitsorganisation oder technische
Systeme zur Unterstitzung der Arbeit betreffen. Die-

se Vorschlage wurden gepriift, fachlich beurteilt und
umgesetzt.

Nachweis: Feststellung der Umsetzung im Rahmen
des Entwicklungsgesprachs.

3. Interne Schulungen/Trainings

Die/der Angestellte Gbernimmt innerhalb einer Orga-
nisationseinheit oder eines Projekts die Durchflihrung
von internen Schulungen/Trainings, soweit dies nicht
wesentlicher Teil der arbeitsvertraglich festgelegten
Tatigkeit ist.

In der BG A ist hier ein Volumen von 16 Arbeitsstun-
den, in der BG B 32 Arbeitsstunden, in der BG C 48 Ar-
beitsstunden und in der BG D 64 Arbeitsstunden erfor-
derlich.

4. Projektarbeit

Die/der Angestellte Gbernimmt als Mitglied eines Pro-
jektteams die Mitwirkung an zwei Projekten. Als Pro-
jekt wird eine zeitlich und sachlich begrenzte, ergebni-
sorientierte Aufgabe in bereichs-oder fachibergreif-
ender Zusammenarbeit der Projektbeteiligten defi-
niert. Das Kriterium gilt als erfillt, wenn das Projekt
entweder abgeschlossen oder umgesetzt ist bzw spa-
testens nach 2-jahriger Projektmitarbeit.

Wenn die Mitarbeit an einem Projekt die Erreichung
von mehreren Kriterien auslosen wirde, kann trotz-
dem nur ein Kriterium geltend gemacht werden.

5. Handlungsvollmacht
Ab schriftlicher Erteilung einer Handlungsvollmacht
gem § 54 UGB ist das Kriterium erfullt.

6. Bestellung zu bestimmten Funktionen:
Bei Bestellung zu mindestens einer der folgenden
Funktionen gilt das Kriterium als erfillt:

6.1. Sicherheitsvertrauensperson gem § 10 ASchG
6.2. Sicherheitsfachkraft gem § 73 ASchG

6.3. Brandschutzbeauftragter gem § 25 ASchG
6.4. Ersthelfer gem § 26 ASchG

6.5. Gefahrgutbeauftragter (zB ADR) gem § 11 Ge-
fahrgutbeférderungsgesetz

6.6. Verantwortlicher Beauftragter gem § 9 des Ver-
waltungsstrafgesetzes

6.7. Lehrlingsausbilder, die im Betrieb aktiv in der
Lehrlingsausbildung téatig sind und die Anforde-

rungen des § 2 Absatz 2b und c BAG erflillen
(Gilt ab 1. April 2015)

7. Uberdurchschnittliche Fachkompetenz
Die/der Angestellte fiihrt die Arbeit innerhalb ihrer/
seiner Beschaftigungsgruppe mit hoher Qualitat aus
und Ubernimmt aufgrund ihrer/seiner fachlichen Kom-
petenz immer wieder die Rolle einer internen An-
sprechpartnerin /eines internen Ansprechpartners
flr andere Mitarbeiter/-innen.

Nachweis: Im Rahmen des Entwicklungsgesprachs ist
eine gemeinsame Beurteilung durch die/den Ange-
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stellte/n und die/den Vorgesetzte/n vorzunehmen
und der Grad der Erflillung prozentuell zu erfassen.
Das Kriterium ist vollstandig erfillt, sobald es zu
100 % erreicht ist.

8. Bereichsiibergreifendes Wissen

Die/der Angestellte hat die Fahigkeit, das betriebsin-
terne Netzwerk samt seinen Synergien und Prozessen
zu verstehen. Er/sie erkennt Konsequenzen des Han-
delns im eigenen Verantwortungsbereich auch fir an-
dere Bereiche und stellt dieses Wissen flir den Arbeits-
ablauf produktiv zur Verfligung.

Nachweis: Im Rahmen des Entwicklungsgesprachs ist
eine gemeinsame Beurteilung durch die/den Ange-
stellte/n und die/den Vorgesetzte/n vorzunehmen
und der Grad der Erflllung prozentuell zu erfassen.
Das Kriterium ist vollstandig erfillt, sobald es zu
100 % erreicht ist.

9. Vertretung der Leiter/innen von Organisa-
tionseinheiten

Die/der zur standigen Vertretung ernannte Angestell-
te verfiigtin der Zeit der Vertretung Gber die Befugnis-
se der Leiterin/des Leiters der Organisationseinheit.

10. Erfolgreiche Absolvierung einschlagiger in-
ner- und auBBerbetrieblicher Aus- und Weiterbil-
dungsmaBnahmen

Die/der Angestellte hat an betrieblichen Zielsetzun-
gen orientierte Aus- und WeiterbildungsmaBnahmen
absolviert. Die erworbene Qualifikation und Erfahrung
kann direkt in der Tatigkeit umgesetzt werden bzw ist
umgesetzt worden und/oder ist flr eine im Betrieb
vorhandene Entwicklungsperspektive von Bedeutung.
In der BG A und B ist ein Volumen von 40 Arbeitsstun-
den, in BG C und BG D ein Volumen von 80 Arbeits-
stunden vorgesehen.

Die flur die Austibung einer Tatigkeit zwingend erfor-
derlichen Aus- oder Weiterbildungen sind nicht anre-
chenbar (zB Gefahrgutschulungen bei Gefahrgut-
beauftragten).

C. Gehaltstabelle - Beschaftigungsgruppen und Entwicklungsstufen

Entwicklungsstufen

Beschaftigungsgruppen

A

C

D

Beschreibung
der fachlichen
und/oder lei-
tenden Tatigkeit

Dienstnehmer/-in-
nen die Tatigkeiten
nach Arbeitsanwei-
sungen in einem
abgegrenzten Be-
reich weitgehend
verantwortlich selb-
standig ausflihren.

Dienstnehmer/-in-
nen die qualifizierte
und/ oder leitende
Tatigkeiten nach
allg. Richtlinien und
Weisungen auf-
grund ihrer Kennt-
nisse und Fahigkei-
ten verantwortlich
selbstandig ausfih-
ren.

Dienstnehmer/-in-
nen mit besonderen
Fachkenntnissen
und Fahigkeiten, die
verantwortungsvol-
le und/ oder leitende
Tatigkeiten mit ent-
sprechendem Ent-
scheidungsspiel-
raum verrichten.

Dienstnehmer/-in-
nen in verantwortli-
cher und/oder lei-
tender, das Unter-
nehmen in seinem
Wirkungsbereich
entscheidend beein-
flussenden Stellun-
gen.

I Einstieg Einstieg Einstieg Einstieg
€ 1.803,40 € 2.106,70 € 2.586,60 € 3.148,90
Nach 3 Jahren oder | Beiinsgesamt 2 K Bei insgesamt 2 K Bei insgesamt 2 K
II 2 Kriterien (K)
€1.913,70 € 2.305,30 €2.812,70 € 3.540,60
Bei insgesamt 3 K Bei insgesamt 4 K Bei insgesamt 5 K Bei insgesamt 5 K
i €2.079,10 € 2.531,30 € 3.093,90 € 3.821,80
v Bei insgesamt 4 K Bei insgesamt 6 K Bei insgesamt 8 K Bei insgesamt 8 K
€ 2.228,10 € 2.757,40 € 3.375,00 €4.158,10

Alle Angesteliten, die am 1. 4. 2019 in Unternehmen beschéftigt sind, erhalten als einmalige zusatzliche
Abgeltung fir das Kalenderjahr 2018 eine Einmalzahlung von 100,- € brutto. Den am 1. 4. 2019 im Unter-
nehmen beschéftigten Teilzeitkrdften geblihrt diese Einmalzahlung im anteiligen, ihrer vereinbarten Nor-
malarbeitszeit entsprechenden AusmaB. Angestellte, die sich am 1. 4. 2019 in Karenz oder im Prdsenzdienst
befinden, sowie Lehrlinge, erhalten keine Einmalzahlung. Eine betriebliche Besserstellung ist méglich. Die
Auszahlung erfolgt mit dem Aprilgehalt.

Beispiele fir die Tatigkeitsbeschreibung - siehe Anhang 1 Seite 22.
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D. Einreihung in die Gehaltstabelle

Der Begriff Einreihung umfasst die Zuordnung der/
des Angestellten in eine Beschaftigungsgruppe und
in eine Entwicklungsstufe.

1. Firdie Einreihung des Angestellten in eine Beschaf-
tigungsgruppe ist ausschlieBlich die Art seiner fachli-
chen/leitenden Tatigkeit, gemaB § 16 C, maBgebend.
Die in Anhang 1 angeflihrten Tatigkeiten stellen ledig-
lich Beispiele zur besseren Orientierung in der betrieb-
lichen Praxis dar. Flur die Einreihung in die Entwick-
lungsstufe ist die Erflillung der Kriterien, gemaB Krite-
rienkatalog dieses Kollektivvertrages (§ 16 B) maBge-
bend.

2. Den Angestellten geblhrt ein monatliches Brutto-
gehalt, welches sich aus der Einreihung in die Gehalts-
tabelle ergibt (siehe § 16 C.).

3. Handelsrechtliche Geschéftsfiihrer/innen werden
in die Beschaftigungsgruppe D, Entwicklungsstufe IV
eingereiht. Prokuristen/innen werden in die Beschafti-
gungsgruppe D eingereiht.

4. Vorriickung innerhalb der Beschaftigungs-
gruppe
4.1. Voraussetzung der Vorrickung innerhalb der Be-

schaftigungsgruppe ist die Erflillung einer bestimmten
Anzahl von Kriterien. (siehe § 16 C.)

4.2, Die /der Angestellte riickt vor, wenn die notwen-
dige Anzahl von Kriterien erfillt ist. Die Erfiillung eines
Kriteriums wird entweder im Rahmen des Entwick-
lungsgespraches oder auBerhalb des Entwicklungsge-
spraches festgestellt.

Die Erfiillung folgender Kriterien kann nur im
Entwicklungsgesprach festgestellt werden:

K2 - Verbesserungsvorschlage zu Innovationsmog-
lichkeiten und -potenzialen

K7 - Uberdurchschnittliche Fachkompetenz

K8 - Bereichsibergreifendes Wissen

Fiir folgende Kriterien sind die Voraussetzungen
der Erfiillung von der Dienstgeberin/vom
Dienstgeber laufend zu iiberpriifen:

K1 - Senioritat

K 5 - Handlungsvollmacht

K 6 - Bestellung zu bestimmten Funktionen

K 9 - Vertretung der Leiter/innen von Organisations-
einheiten

Fiir folgende Kriterien sind die Voraussetzung
der Erfiillung von der Angestellten/dem Ange-
stellten unaufgefordert der Dienstgeberin/dem
Dienstgeber bekanntzugeben.

K 3 - Interne Schulungen/Trainings
K4 - Projektarbeit

K 10 - Erfolgreiche Absolvierung einschlagiger inner-
und auBerbetrieblicher Aus- und Weiterbil-
dungsmaBnahmen

4.3. Sobald die Voraussetzungen gemaB Kriterienka-
talog (§ 16 B) vorliegen (entweder im Wege der lau-
fenden Uberpriifung durch die Dienstgeberin/den
Dienstgeber oder durch Bekanntgabe der/des Ange-
stellten) gilt das Kriterium als erfillt und ist von der
Dienstgeberin/dem Dienstgeber vorzumerken.

4.4. Wenn ein Kriterium erflllt wurde, das eine Vorri-
ckung auslost, so wird die Vorrickung mit dem der Er-
fillung folgenden Monatsersten wirksam.

4.5. Die Erflillung der Kriterien wird im Rahmen eines
jahrlichen Entwicklungsgespraches (§ 16 E) mit dem
Vorgesetzten dokumentiert.

4.6. Ein Kriterium darf flr die Vorriickung innerhalb
derselben Beschaftigungsgruppe nur einmal herange-
zogen werden.

4.7. Wenn ein Kriterium nicht mehr erfillt ist, bleibt
die Einstufung erhalten. Das Kriterium kann aber flr
die weitere Vorrlickung in der Beschaftigungsgruppe
nicht mehr berlcksichtigt werden.

5. Wechsel in eine hohere Beschiftigungsgrup-
pe

5.1. Voraussetzung fir den Wechsel in eine héhere
Beschaftigungsgruppe ist die dauernde Ubernahme
einer héheren Tatigkeit entsprechend der Gehaltsta-
belle (siehe § 16 C.).

5.2. In der hoheren Beschaftigungsgruppe ist eine
Einreihung in folgende Entwicklungsstufen vorzuneh-
men:

5.2.1 zumindest in die Entwicklungsstufe I, wenn der
Wechsel aus I, II oder III der bisherigen Be-
schaftigungsgruppe erfolgt,

5.2.2 zumindest in die Entwicklungsstufe II, wenn
der Wechsel aus der Entwicklungsstufe IV der
bisherigen Beschaftigungsgruppe erfolgt;

5.3. Beim Wechsel in eine hdhere Beschaftigungs-
gruppe werden fir das Kriterium der Senioritat bei
derselben Dienstgeberin/beim selben Dienstgeber
bereits erbrachte Beschaftigungszeiten gemaB
B. 1.2. angerechnet.

5.4. Kriterien kdnnen bei einem Wechsel in eine héhe-
re Beschaftigungsgruppe nicht mitgenommen wer-
den, ausgenommen die Kriterien K5 und K6.

E. Entwicklungsgesprach

Das erste Entwicklungsgesprach hat innerhalb eines
Jahres nach Beginn des Dienstverhaltnisses zwischen
der/dem Angestellten und der/dem Vorgesetzten statt
zu finden. Alle weiteren Entwicklungsgesprache ha-
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ben innerhalb eines Jahres nach dem vorangegange-
nen Entwicklungsgesprach statt zu finden.

Es dient zur Uberpriifung der Erfiillung der Kriterien
gem Kriterienkatalog § 16 B. Spatestens im Rahmen
des Entwicklungsgespraches ist die Erflillung von Kri-
terien nach folgenden Gesichtspunkten schriftlich zu
dokumentieren (Erhebungsbogenmusterim Anhang):

e Datum des Entwicklungsgesprachs

e Derzeitige Einstufung

e Art des Kriteriums und Erflillungsdatum

e Erflillungsgrad je nach Kriterium (Stunden, Prozent,
Anzahl)

e Anzahl der Kriterien flr Vorrickung

e Unterzeichnung durch die/den Vorgesetzte/n und
den/die Dienstnehmer/in

F. Uberzahlungen

Am 1.4. 2019 sind die am 31. 3. 2019 bestehenden
Ist-Gehalter um jenen Euro-Betrag zu erhdéhen, um
den der jeweilige kollektivvertragliche Mindestsatz

am 1.4. 2019 angehoben wird (fur Teilzeitbeschaftig-
te aliquot).
(idF ab 1. April 2019)

G. Beitrage an Pensionskassen oder Betriebliche
Kollektivversicherungen

GemaB § 26 Z 7 Einkommenssteuergesetz 1988 kann
der/die Arbeitgeber/in im Einvernehmen mit der/dem
Angestellten Beitrage fir Angestellte an eine betrieb-
liche Kollektivversicherung oder Pensionskasse — an-
stelle eines Teiles des bisher gezahlten Gehalts oder
der Gehaltserhéhungen, auf die jeweils ein Anspruch
besteht - leisten.

Darlber ist in Betrieben mit Betriebsrat nach § 97
Abs 1 Z 18a bzw 18b ArbVG eine Betriebsvereinba-
rung, die den Hinweis auf Freiwilligkeit einer Teilnah-
me der/des Angestellten enthalten muss, abzuschlie-
Ben.

In Betrieben ohne Betriebsrat kann eine ausdriickliche
schriftliche Einzelvereinbarung getroffen werden.
(Gilt ab 1. April 2015)

§ 17 Telearbeit - Homeoffice

1. Telearbeit bzw Homeoffice liegt vor, wenn sich der
Arbeitsplatz ganz oder teilweise in einer auBerbetrieb-
lichen Arbeitsstatte (zB Wohnung) befindet und elekt-
ronische Kommunikations- sowie Blrotechnologie flir
die Tatigkeit bestimmend ist.

2. Telearbeit bzw Homeoffice ist nur aufgrund einer
schriftlichen Vereinbarung mit der Angestellten bzw
dem Angestellten mdglich.

3. Nahere Regelungen zur Ausgestaltung der Telear-
beit, insbesondere Regelungen liber die Arbeitsstatte,
Arbeitszeit, Arbeitsmittel, allféllige Aufwandserstat-

tungen, Haftungsregelungen, Giber den Kontakt zum
Betrieb und eine Beendigung der Telearbeit bzw
Homeoffice kdnnen in Betriebsvereinbarungen getrof-
fen werden. Wenn keine Betriebsvereinbarung gilt,
sind schriftliche Einzelvereinbarungen dariber zu
treffen.

4. Die Kollektivvertragsparteien empfehlen, filr
schriftliche Einzelvereinbarungen (Zusatzvereinba-
rung zum Dienstvertrag) das Muster im Anhang zu
verwenden.

§ 17 giltab 1. April 2018

§ 18 Kilometergeld

1. Fir die Verwendung des Privat-PKW des Angestell-
ten bei einer Dienstfahrt ist eine ausdriickliche Bewil-
ligung des Arbeitgebers erforderlich. Bei Vorliegen ei-
ner derartigen Bewilligung wird zur Abdeckung des
durch die Haltung und Benlitzung des Pkw entstehen-
den Aufwandes ein Kilometergeld gewéhrt. Uber das
Kilometergeld hinaus bestehen keine weiteren An-
spriche auf Reisekostenentschadigung.

2. Das Kilometergeld im Sinne des Absatzes 1 betragt
100 Prozent des jeweiligen amtlichen Kilometergeld-

satzes. Die vom Bundesministerium fur Finanzen im
“Amtsblatt der Osterreichischen Finanzverwaltung”
jeweils verlautbarten Anderungen des Kilometergeld-
satzes treten ab dem Tage der Verlautbarung in Kraft.

3. Das Kilometergeld ist entsprechend zu verringern,
wenn ein Teil des Aufwandes (zB Treibstoff, Versiche-
rungen, Reparatur) durch den Arbeitgeber getragen
wird. Bei Verringerung ist auf einen von den Kraftfah-
rervereinigungen verodffentlichten Verteilerschlissel
Bedacht zu nehmen.
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4. Aus der Bewilligung im Sinne des Absatzes 1 kann
kein dienstlicher Auftrag zur Verwendung des Privat-
PKW abgeleitet werden. Die Gewahrung von Kilome-
tergeld bedingt daher keinerlei Haftung des Arbeitge-
bers flr Schaden, die aus der Benlitzung des Pkw
durch den Angestellten entstehen.

5. Uber die gefahrenen Kilometer ist fortlaufend ein
Fahrtenbuch zu fiihren, aus dem Datum, Anzahl der
gefahrenen Kilometer, Kilometerstand, Ausgangs-
und Zielpunkt sowie Zweck jeder einzelnen betriebli-
chen Fahrt klar erkennbar sind. Das Fahrtenbuch ist
Uber Aufforderung jedenfalls aber am Ende des Kalen-

der- oder Geschaftsjahres bzw beim Ausscheiden des
Angestellten, zur Abrechnung vorzulegen. Die Ab-
rechnung hat nach den im Betrieb Ublichen Zeitab-
standen zu erfolgen.

6. Verfall von Anspriichen:

Anspriiche im Sinne dieses Abschnittes missen spa-
testens innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung
der Dienstfahrt bzw der vereinbarten oder aufgetrage-
nen Vorlage des Fahrtenbuches bei sonstigem Verfall
beim Arbeitgeber durch Rechnungslegung bzw Vorla-
ge des Fahrtenbuches geltend gemacht werden.

§ 19 Reiseaufwandsentschadigung

Als Abgeltung fir den erhéhten Lebensaufwand bei
Dienstreisen wird eine Reiseaufwandsentschadigung
gewahrt.

1. Begriff der Dienstreise:

1.1. Eine Dienstreise liegt vor, wenn der Angestellte
zur Auslibung eines ihm erteilten Auftrages seinen
Dienstort langer als 5 Stunden verlasst. Bis 5 Stunden
Abwesenheit vom Dienstort gebuhrt keine Reiseauf-
wandsentschadigung.

1.2. Als Dienstort im Sinne dieser Bestimmung gilt ein
Tatigkeitsgebiet im Umkreis von 60 StraBenkilome-
tern von der Betriebsstatte als Mittelpunkt gerechnet.

1.3. Die Dienstreise beginnt, wenn sie von der Ar-
beitsstatte aus angetreten wird, mit dem Verlassen
der Arbeitsstatte. In allen anderen Fallen beginnt die
Dienstreise mit dem reisenotwendigen Verlassen der
Wohnung. Die Dienstreise endet mit der Ruckkehr
zur Arbeitsstatte bzw mit der reisenotwendigen Ruick-
kehr in die Wohnung.

2. Reiseaufwandsentschdadigung Inland

2.1. Tagesgeld/Ndchtigungsgeld:

2.1.1. Fur die Bestreitung des personlichen Mehrauf-
wandes fir Verpflegung und Unterkunft wahrend einer
Dienstreise oder wahrend einer Tatigkeit gemaB3 § 3
Absatz 1 Ziffer 16b EStG, die Gberwiegend auBerhalb
der standigen Betriebsstatte stattfindet (zB AuBen-
diensttatigkeit), erhalt der Angestellte fiir jeden Ka-
lendertag eine Reiseaufwandsentschadigung.

Far Tatigkeiten gemaB § 3 Absatz 1 Ziffer 16b EStG,
die Uberwiegend auBerhalb der standigen Betriebs-
statte stattfinden, geblhrt bis 5 Stunden Abwesenheit

von der standigen Betriebsstatte keine Reiseauf-
wandsentschadigung.

Diese Reiseaufwandsentschadigung besteht aus dem
Tagesgeld und dem Nachtigungsgeld.

2.1.2. Die Reiseaufwandsentschadigung im Sinne des
Einkommensteuergesetzes in der jeweiligen Fassung
betragt:

Tages- u Nachti-
gungsgeld

€41.40

Tagesgeld
€ 26,40

Nachtigungsgeld
£15,00

2.1.3. Das Tagesgeld dient zur Deckung der Mehraus-
gaben fur Verpflegung sowie aller mit der Dienstreise
verbundenen personlichen Aufwendungen des Ange-
stellten einschlieBlich der Trinkgelder. Ein vom Arbeit-
geber bezahltes Essen (auBer dem Friihstiick) fiuhrt
zur Klirzung des Tagesgeldes um jeweils € 13,20. Eine
Klirzung unter Null ist nicht vorzunehmen.

2.1.4. Dauert eine Dienstreise oder eine Tatigkeit ge-
maB § 3 Absatz 1 Ziffer 16b EStG, die iberwiegend au-
Berhalb der standigen Betriebsstatte stattfindet Ian-
gerals 5 Stunden, so kann flir jede angefangene Stun-
de 1/12 des vollen Tagesgeldes berechnet werden.

2.1.5. Das Nachtigungsgeld dient zur Deckung der
Ausgaben fur Unterkunft einschlieBlich des Frih-
sticks. Das Nachtigungsgeld entfallt, wenn mit der
Dienstreise keine Nachtigung verbunden ist, Quartier
beigestellt wird, die tatsachlichen Beherbergungskos-
ten vergltet werden oder die Benitzung des Schlaf-
wagens bewilligt und die entsprechenden Kosten er-
setzt werden. Tatsachliche Beherbergungskosten
werden gegen Vorlage des Beleges nach den Grund-
satzen der Ziffer 2 vergutet.

2.1.6. Ist wahrend einer Dienstreise ein mehr als 28-
tagiger ununterbrochener Aufenthalt an einem Ort er-
forderlich, so vermindert sich ab dem 29. Tag die ge-
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bihrende Reiseaufwandsentschadigung gem litb) um
25 %.

2.1.7. Am 31.3. 2000 bestehende glnstigere be-
triebliche oder individuelle Vereinbarungen fiir die H6-
he des Tagesgeldes werden durch die mit 1. 4. 2000 in
Kraft tretende Neuregelung nicht berthrt.

2.1.8. Fir jeden Kalendertag geblihrt maximal 1 Ta-
gessatz.

2.1.9. Eine Reiseaufwandentschadigung entfallt bei
Entsendung des Angestellten zu Veranstaltungen (zB
Seminaren, Kursen, Informationsveranstaltungen),
sofern die Kosten der Teilnahme an dieser Veranstal-
tung vom Arbeitgeber getragen werden.

2.1.10. Anspriche im Sinne der Ziffer 1) miissen spa-
testens innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung der
Dienstreise bei sonstigem Verfall beim Arbeitgeber
durch Abrechnung geltend gemacht werden.

3. Reiseaufwandsentschadigung Ausland

Flr die Bestreitung des persénlichen Mehraufwandes
flr Verpflegung und Unterkunft wahrend einer Dienst-
reise oder wahrend einer Tatigkeit gemaB § 3 Absatz 1
Ziffer 16b EStG, die Uberwiegend auBerhalb der stan-
digen Betriebsstatte stattfindet (zB AuBendiensttatig-
keit), erhalt der Angestellte fiir jeden Kalendertag des
Aufenthalts im Ausland eine Reiseaufwandsentschadi-
gung. Diese besteht aus dem Tagesgeld und dem
Nachtigungsgeld.

3.1. Tagesgeld/Nachtigungsgeld

3.1.1. Fir jeden Kalendertag des Aufenthaltes im
Ausland hat der/die Dienstnehmer/in Anspruch auf
Tages- und Nachtigungsgelder.

Die Hohe des Tages- und Nachtigungsgeldes kann
Uber eine Betriebsvereinbarung festgelegt werden.
Wird keine Betriebsvereinbarung abgeschlossen bzw

besteht mangels eines Betriebsrates keine Mdglich-
keit, eine Betriebsvereinbarung abzuschlieBen, hat
der Arbeitnehmer Anspruch auf Tages- und N&chti-
gungsgeld in Hohe der Geblihrenstufe 1 der Auslands-
reisesatze der Bundesbediensteten (Verordnung der
Bundesregierung lber die Festsetzung der Reisezula-
gen fur Dienstverrichtungen im Ausland-RGV - siehe
Anhang 4). Bereits bestehende bessere Regelungen
(BV oder einzelvertraglich) bleiben aufrecht.

Als Betriebsvereinbarungen tber die H6he des Tages-
und Nachtigungsgeldes gelten auch bei Inkrafttreten
dieses Kollektivvertrages bereits bestehende Be-
triebsvereinbarungen Uber die Gewahrung von Reise-
aufwandsentschadigungen bei Auslandsdienstreisen.

3.1.2. Das Tagesgeld dient zur Deckung der Mehraus-
gaben fur Verpflegung sowie aller mit der Dienstreise
verbundenen personlichen Aufwendungen des Ange-
stellten. Tragt der Arbeitgeber die Kosten fur zwei Es-
sen (auBer dem Frihstick) pro Tag (volle Verpfle-
gung), steht dem Arbeitnehmer lediglich ein Drittel
des entsprechenden Auslandsreisetagessatzes zu.

3.1.3. Die Auslandsreisezeit beginnt mit dem Grenz-
beitritt (aus Osterreich) und endet wieder mit dem
Grenzbeitritt (nach Osterreich). Dauert der Aufenthalt
im Ausland mehr als drei Stunden, gebuhrt flr jede
angefangene Stunde 1/12 des Tagesgeldes. Bis zu
3 Stunden Aufenthalt im Ausland gebiihrt das aliquote
Tagesgeld flr Inlandsdienstreisen, wenn die gesamte
Abwesenheit vom Dienstort (Inland und Ausland)
mehr als 5 Stunden betragt.

3.1.4. Fir jeden Kalendertag geblihrt maximal 1 Ta-
gessatz.

3.1.5. Anspriiche im Sinne der Ziffer 2) missen spa-
testens innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung der
Dienstreise bei sonstigem Verfall beim Arbeitgeber
durch Abrechnung geltend gemacht werden.

§ 20 Schiedskommission

1. Mit der Beilegung von Gesamtstreitigkeiten, die
sich aus der Auslegung dieses Kollektivvertrages er-
geben, hat sich vor Anrufung des Arbeits- und Sozial-
gerichtes ein paritatisch aus je drei Vertretern/innen
der vertragsschlieBenden Organisationen zusammen-
gesetzter Ausschuss zu befassen, dessen Mitglieder
tunlichst dem Kreise der an den Verhandlungen Uber
diesen Kollektivvertrag Beteiligten zu entnehmen
sind. Kann eine Einigung nicht erzielt werden, ist das
zustdndige Arbeits- und Sozialgericht anzurufen.

2. Diese Schiedskommission ist weiters zustandig zur
Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zwischen
Dienstgeber/in und Dienstnehmer/in in Zusammen-
hang mit der Einreihung in diesen Kollektivvertrag.
Bei Auftreten solcher Einreihungsdifferenzen ist die
Schiedskommission innerhalb von zwei Monaten,
vom Tage der schriftlichen Bekanntgabe der Einrei-
hung an gerechnet, anzurufen. Die Schiedskommis-
sion hat innerhalb 6 Wochen, gerechnet vom Tage
des Einlangens der schriftlichen Anrufung, zu ent-
scheiden.

(idF ab 1. April 2015)
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§ 21 Kindigung des Kollektivvertrages

1. Der arbeitsrechtliche Teil dieses Kollektivvertrages
kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Kindi-
gungsfrist zum Ende eines Kalendervierteljahres (dh
zum 31. 3., 30.6.,30.9.und zum 31. 12.) gel6st wer-
den.

2. Der gehaltsrechtliche Teil (§§ 13-16) dieses Kollek-
tivvertrages ist ab Geltungsbeginn unter Einhaltung
einer zweimonatigen Kiindigungsfrist zum Monatsen-
de kundbar.

3. Die Kindigung muss zu ihrer Rechtswirksamkeit
gegenliber der anderen vertragsschlieBenden Partei
mittels eines eingeschriebenen Briefes ausgespro-
chen werden.

4. Wahrend der Kiindigungsfrist sollen Verhandlungen
wegen Erneuerung beziehungsweise Abanderung des
Kollektivvertrages gefuhrt werden.

§ 22 Schlussbestimmungen

Bestehende hohere Gehalter und glinstigere arbeitsrechtliche Vereinbarungen werden durch das In-Kraft-Treten

dieses Kollektivvertrages nicht berihrt.

Wien am 28. Marz 2019

Der Obmann:

KommR Alfred Schneckenreither

Die gf. Vorsitzende:

Barbara Teiber, MA

Der WB-Vorsitzende:

Thomas Schaffer

WIRTSCHAFTSKAMMER OSTERREICH
FACHVERBAND SPEDITION UND LOGISTIK

Der Verhandlungsleiter
KommR Alexander Friesz

OSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN, DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER

OSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN, DRUCK, JOURNALISMUS, PAPIER
WIRTSCHAFTSBEREICH VERKEHR

Der Verhandlungsleiter:

Harald Berndorfer

Die FV-Geschaftsfihrerin:

Mag. Gritta Grabner

Der Geschdftsbereichsleiter:

Karl Diirtscher

Wirtschaftsbereichssekretdrin:

Anita Palkovich
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ANHANG 1 BEISPIELE FUR DIE TATIGKEITEN IN DEN JEWEILIGEN
BESCHAFTIGUNGSGRUPPEN

Entwicklungsstufen

Beschaftigungsgrup

pen (sieche § 16 D 1.)

A

C

D

Beschreibung
der fachlichen
und /oder lei-
tenden Tatigkeit

Dienstnehmer/-in-
nen die Tatigkeiten
nach Arbeitsanwei-
sungen in einem
abgegrenzten Be-
reich weitgehend
verantwortlich selb-
standig ausfuhren.

Dienstnehmer/-in-
nen die qualifizierte
und/ oder leitende
Tatigkeiten nach
allg. Richtlinien und
Weisungen auf-
grund ihrer Kennt-
nisse und Fahigkei-

Dienstnehmer/-in-
nen mit besonderen
Fachkenntnissen
und Fahigkeiten, die
verantwortungsvol-
le und/ oder leitende
Tatigkeiten mit ent-
sprechendem Ent-

Dienstnehmer/-in-
nen in verantwortli-
cher und/oder lei-
tender, das Unter-
nehmen in seinem
Wirkungsbereich
entscheidend beein-
flussenden Stellun-

ten verantwortlich scheidungsspiel- gen.
selbstandig ausfih- raum verrichten.
ren.
BG / Abteilung A B (o] D

Verkehrsabtei-
lung - Land,
See, Luft, Schie-
ne...

Eingabekraft
Nach Vorlage wird
ins System einge-

geben

SachbearbeiterIn
selbstandiger Tatig-
keit, auch
Speditions-
verrechnung

Leitung einer klei-
neren Abteilung

Clearing
Erfassung

Disponent zB Land-
verkehr mit selb-
standige Rundkurs-
festlegung ohne in-
dividuelle Touren-
planung

Disponent, zB Land-
verkehre mit
Ergebnis-
verantwortung

Angestellte/Dispo-
nenten in Verkehrs-
abteilungen, die
Verkehrsrelation
selbst. Bearbeiten

Rollfuhrdisponent

Leiter Rollfuhr

Vertrieb

Verkaufs-
innendienst
Standardofferte
zB Lehrling ausge-
lernt & vereinbartim
Innendienst
Standardtermine

Verkaufs-
innendienst
Komplexe Offerte
und Termine,
Telefonverkauf

Leitung einer klei-
neren Abteilung

VerkaufsauBen-
dienst
zB Standardverkauf,
Verkauf mit Katalog

VerkaufsauBen-
dienst
zB Verkauf komple-
xer Speditions-
dienstleistungen

Zoll

Eingabekrdfte

Zolldeklaranten
und/oder Mitarbei-
ter von Zollabteilun-
gen, Tatigkeiten wie
zB Intrastatmel-
dungen

Zolldeklaranten, die
selbstandig alle
Zollverfahren bzw
Tarifierungen von
Waren durchfihren

Typisch wére:
Fachbereichsleiter/-
in, Hauptabtlgslei-
ter/-in, Bereichslei-
ter/-in, etc
Im Sinne einer
Fachkarriere kén-
nen hier auch
Schllisselpositionen
oder Stabsstellen
gemeint sein
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BG / Abteilung

A

C

Verwaltung

Eingabekrafte

Buchhaltung
allgemeine Tatig-
keiten

Buchhaltung
bis zur Rohbilanz

Kassa

Controller

Personalwesen

Sonstige interne
Dienste/
Verwaltung
Kundenservice

Sachbearbeitung Lohn-/Gehaltsver- | Leitung (mindestens
Zeiterfassung und rechnung C) Personal-
Dateneingabe verrechnung
Stammdaten-
verwaltung
Personal- Leitung (mindestens
entwicklung - zB C) Personal-
Rekrutierung Lehr- entwicklung - zB
linge, Schulungs- strategische Arbeit
planung
Leitung (mindestens
in C) Personalwesen
Postabfertigung TelefonistIn Haustechnik

TelefonistIn mit
Auskunftserteilung

zB mit mindestens
einer Fremd-
sprache,
Beschwerde-
management

(Fremdfirmen, Be-
auftragung)

Logistik

Sachbearbeitung
mit Eingabetatigkeit

SachbearbeiterIn
selbstandiger Tatig-
keit

LogistikerIn, die
Logistikprojekte im
Sinne C verrichtet
und/oder Ergebnis-

verantwortung

IT

Systembetreuun-
g/Informations- und
Kommunikations-
Technik-Support
Systemoperating

Programm- und
Systembetreuung
EDV- und Daten-
bank-/Systement-

wicklung

Netzwerktechnik

Programmierung
Systemanalytik/-
administration
EDV-Organisation
Softwareentwick-
lung/Integrierte An-
wendung

Sicherheit

QMS/UMS
(Qualitats-
managementsyste-
me/Umwelt-
management-
systeme)

Sicherheitsfachkraft
und ADR-Beauftrag-
ter in der Gesamt-
verantwortung

Umschlag/ La-
ger

Lademittel-
verwaltung

Gruppenleiter/-

Teamleiter = un-

terste Flihrungs-
ebene

Lagerleiter/Um-
schlagsleiter

Typisch ware:
Fachbereichsleiter/-
in, Hauptabtlgslei-
ter/-in, Bereichslei-
ter/-in, etc
Im Sinne einer
Fachkarriere kén-
nen hier auch
Schltisselpositionen
oder Stabsstellen
gemeint sein
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ANHANG 2 MUSTER-ERHEBUNGSBOGEN FUR ENTWICKLUNGSGESPRACH

Dienstnehmer/in Funktion/Organisationseinheit Beschaftigungsgruppe:
seit:

Vorgesetzte/r Funktion/Organisationseinheit Beschaftigungsstufe:
seit:

Datum der letzten Erhebung: durch:

Der Erhebungsbogen hat solange Gliltigkeit, bis ein Wechsel in eine neue Beschaftigungsgruppe erfolgt. Die Zu-
sammenfassung (letzte Seite) ist jedes Jahr auszuflillen und zu unterfertigen.

Wenn eine Umgruppierung in eine héhere Beschaftigungsgruppe erfolgte, ist ein neuer Erhebungsbogen zu er-
stellen. Bitte auf die Ubertragung etwaiger Kriterien laut Kollektivvertrag § 16 achten.

ERHEBUNG DER KRITERIEN

1. Senioritat
Beschaftigungsgruppenjahre im Unternehmen

BG erforderlich erfiillt am
A 3 Jahre

B 3 Jahre

C 4 Jahre

D 5 Jahre

2. Verbesserungsvorschlage zu Innovationsmaoglichkeiten und -potenzialen

Die/Der Angestellte hat drei Verbesserungsvorschlage zu Innovationsmaoglichkeiten und -potenzialen gefunden
schriftlich unterbreitet, die Arbeitsbedingungen, Arbeitsablaufe, Fragen der Arbeitsorganisation oder technische
Systeme zur Unterstlitzung der Arbeit betreffen. Diese Vorschlage wurden gepriift, fachlich beurteilt und umge-
setzt.

Verbesserungsvorschlag Monat/Jahr Anmerkung
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3. Interne Schulungen/Trainings
Die/Der Angestellte ibernimmtinnerhalb einer Organisationseinheit oder eines Projekts die Durchfiihrung von in-
ternen Schulungen/Trainings, soweit dies nicht wesentlicher Teil der arbeitsvertraglich festgelegten Tatigkeit ist.

Interne Schulungen Arbeitsstun- | Monat/Jahr Anmerkung
den

Summe Arbeitsstunden

BG erforderlich erfiillt am
A 16 Arbeitsstunden

B 32 Arbeitsstunden

C 48 Arbeitsstunden

D 64 Arbeitsstunden

4. Projektarbeit

Die/Der Angestellte Gibernimmt als Mitglied des Projektteams die Mitwirkung an zwei Projekten.

Als Projekt wird eine zeitlich und sachlich begrenzte, ergebnisorientierte Aufgabe in bereichs- oder fachibergreif-
ender Zusammenarbeit der Projektbeteiligten definiert. Das Kriterium gilt als erfiillt, wenn das Projekt entweder
abgeschlossen oder umgesetzt ist bzw spatestens nach 2-jahriger Projektmitarbeit.

Wenn die Mitarbeit an einem Projekt die Erreichung von mehreren Kriterien auslésen wiirde, kann trotzdem nur
ein Kriterium geltend gemacht werden.

Projekt Beginn Ende/erfiillt Anmerkung

5. Handlungsvollmacht
Ab Erteilung einer Handlungsbevollmachtigung gem § 54 UGB ist das Kriterium erfillt.

Handlungsvollmacht erhalten im Monat/Jahr
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6. Bestellung zu bestimmten Funktionen
Bei Bestellung mindestens einer der folgenden Funktionen gilt das Kriterium als erfullt:

O Sicherheitsvertrauensperson gem ab
§ 10 ASchG
O Sicherheitsfachkraft gem § 73 ab
ASchG
O Brandschutzbeauftragter gem § 25 ab
ASchG
O Ersthelfer gem § 26 ASchG ab
O Gefahrengutbeauftragter (zB ADR) ab
gem § 11 Gefahrgutbeférderungs-
gesetz
o Verantwortlicher Beauftragter gem ab
§ 9 des Verwaltungsstrafgesetzes

7. Uberdurchschnittliche Fachkompetenz

Die/Der Angestellte fihrt die Arbeit innerhalb seiner Beschaftigungsgruppe mit hoher Qualitat aus und Gbernimmt
aufgrund ihrer/seiner fachlichen Kompetenz immer wieder die Rolle einer/s internen Ansprechpartners flir andere
Mitarbeiter/innen.

Evaluierung durch Mitarbeiter und Vorgesetzten:

Mitarbeiter Vorgesetzter Zielsetzung

Kriterium erfiilltim Monat/Jahr:

Zielstrahl: 0 % |——|——|——|}——|——|——|——|——|——|——» 100 %

Der Zielstrahl ist in der Dokumentation des Entwicklungsgesprachs in Form einer grafischen Darstellung.

8. Bereichsiibergreifendes Wissen

Die/Der Angestellte hat die Fahigkeit, das betriebsinterne Netzwerk samt seinen Synergien und Prozessen zu ver-
stehen. Sie/Er erkennt Konsequenzen des Handelns im eigenen Verantwortungsbereich auch flir andere Bereiche
und stellt dieses Wissen fiur den Arbeitsablauf produktiv zur Verfigung.

Evaluierung durch Mitarbeiter und Vorgesetzten:

Mitarbeiter Vorgesetzter Zielsetzung

Kriterium erflllt im Monat/Jahr:

Zielstrahl: 0 % | | | | | | | | | | » 100 %

Der Zielstrahl ist in der Dokumentation des Entwicklungsgesprachs in Form einer grafischen Darstellung.
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9. Vertretung der Leiter/-innen von Organisationseinheiten
Die/Der zur standigen Vertretung ernannte Angestellte verfiigt in der Zeit der Vertretung Uber die Befugnisse der
Leiterin/des Leiters der Organisationseinheit.

Leiter/-in von Organisations- ab Monat/Jahr Anmerkung
einheit

10. Erfolgreiche Absolvierung einschldgiger inner- und auBerbetrieblicher Aus- und Weiterbildungs-
mafBnahmen

Die/Der Angestellte hat an betrieblichen Zielsetzungen orientierte Aus- und WeiterbildungsmaBnahmen absol-
viert. Die erworbene Qualifikation und Erfahrung kann direkt in der Tatigkeit umgesetzt werden bzw ist umgesetzt
worden und/oder ist fur eine im Betrieb vorhandene Entwicklungsperspektive von Bedeutung.

Die flr die Auslibung einer Tatigkeit zwingend erforderlichen Aus-oder Weiterbildungen sind nicht anrechenbar
(zB Gefahrgutschulungen bei Gefahrgutbeauftragten)

Aus- und Weiterbildung Arbeitsstun- | Monat/Jahr Anmerkung
den

Summe Arbeitsstunden

BG erforderlich erfiillt am
A 40 Arbeitsstunden

B 40 Arbeitsstunden

C 80 Arbeitsstunden

D 80 Arbeitsstunden

Zusammenfassung zum jahrlichen Entwicklungsgesprach firdas Jahr .........ccoovvviiiiiiiinnnnn.
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Kriterien erfillt:

Kriterienkatalog erfillt

Senioritat*

Verbesserungsvorschldage zu Innovationsmaoglichkeiten und -potenzialen

Interne Schulungen/Trainings**
Projektarbeit**

Handlungsvollmacht*

Bestellung zu bestimmten Funktionen*

Uberdurchschnittliche Fachkompetenz

Bereichslibergreifendes Wissen

O |0 (N[Ot |~ W[N |+

Vertretung der Leiter/innen von Organisationseinheiten*

AN[IRNRIRIN R IR[IR|IRIXR|R

[
o

Erfolgreiche Absolvierung einschlagiger inner- und auBerbetrieblicher Aus- und Weiterbil-
dungsmaBnahmen**

* Fur diese Kriterien sind die Voraussetzungen der Erfiillung von der Dienstgeberin/vom Dienstgeber laufend zu Uberprifen.
** Fiir diese Kriterien sind die Voraussetzungen der Erfiillung von der Angestellten/dem Angestellten unaufgefordert der
Dienstgeberin/dem Dienstgeber bekanntzugeben.

o Es wurden keine weiteren Eintragungen seit der letzten Erhebung vorgenommen.

Beschdftigungsgruppen

A

©

D

= Stufe I

= Stufe I

= Stufe I

= Stufe I

Nach 3 Jahren oder 2 K

= Stufe II

Bei insgesamt 2 K
= Stufe II

Bei insgesamt 2 K
= Stufe II

Bei insgesamt 2 K
= Stufe II

Bei insgesamt 3 K

=> Stufe III

Bei insgesamt 4 K
= Stufe III

Bei insgesamt 5 K
= Stufe III

Bei insgesamt 5 K
= Stufe III

Bei insgesamt 4 K

= Stufe IV

Bei insgesamt 6 K
= Stufe IV

Bei insgesamt 8 K
= Stufe IV

Bei insgesamt 8 K
= Stufe IV

[STSTTol aT= ) o [ L e [ [ U] o] oL
Folgende Kriterien gelten als nicht mehr erflllt (gemMaB § 16 D 4.7 ) coruiiiiiiiiiii it iia e aeenns
Einstufung neu: StufeI / Stufell / StufelIll / StufelV

Unterschrift Mitarbeiter/in Unterschrift Vorgesetzte/r

Ort, Datum
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ANHANG 3 MUSTER ZUSATZVEREINBARUNG ZUM DIENSTVERTRAG
ENTSPRECHEND § 17 TELEARBEIT - HOMEOFFICE

ZUSATZVEREINBARUNG ZUM DIENSTVERTRAG TELEARBEIT BZW HOMEOFFICE

ATV 1l o 1= o TS

und Herrn/Frau™®) oo i

.................................................. (Arbeitgeber)

....................... (Arbeitnehmerin bzw Arbeitnehmer)

wurde Telearbeit bzw Homeoffice im Sinn des § 17 des Kollektivvertrages fiir Angestellte in Spedition und Logistik

1. AuBerbetriebliche Arbeitsstatte
e | ]

2. Arbeitszeit

Normalarbeitszeit:

Die Lage der Normalarbeitszeit richtet sich nach der
betrieblichen Normalarbeitszeit.*)

Abweichend von der betrieblichen Normalarbeitszeit
wird folgende Lage der Normalarbeitszeit verein-
bart:*)

Die Normalarbeitszeit wird wie folgt zwischen betrieb-
licher und auBerbetrieblicher Arbeitszeit aufgeteilt:
Der Arbeitnehmer hat seine Erreichbarkeit fir den Ar-
beitgeber wahrend der Telearbeit (also in der Arbeits-
zeit) sicherzustellen.

Die Art der Erreichbarkeit wird folgendermaBen ver-
einbart: (beispielweise durch telefonische Erreichbar-
keit, Erreichbarkeit per E-Mail, etc)

Anmerkung: Eine von der betrieblichen Arbeitszeit ab-
weichende Verteilung der Arbeitszeit oder Gleitzeit
kann vereinbart werden. Die Mitbestimmungsrechte
des Betriebsrates bleiben aufrecht.

Mehrarbeit:

Uberstunden und Mehrarbeit an der auBerbetriebli-
chen Arbeitsstatte werden nur vergutet, wenn sie aus-
dricklich angeordnet werden.*)

Arbeitszeitaufzeichnungen:

Die Arbeitszeit ist von der Arbeitnehmerin bzw vom
Arbeitnehmer aufzuzeichnen. Privat bedingte Unter-
brechungen der Arbeitszeit sind dabei festzuhalten.
Die Arbeitnehmerin bzw der Arbeitnehmer hat die Auf-
zeichnungen unmittelbar nach dem Monatsletzten
vorzulegen.*)

3. Tatigkeiten
Folgende Tatigkeiten werden in Telearbeit verrichtet:

..................................................... vereinbart.

4. Arbeitsmittel (§ 76 Arbeithehmerschutzge-
setz und §§ 67 und 68 Bildschirm Verordnung)
Folgende fur die Arbeitsleistung notwendige, dem er-
gonomischen und sicherheitstechnischen Standard
entsprechende Arbeitsmittel werden vom Arbeitgeber
fUr die Zeit der Tatigkeit an der auBerbetrieblichen Ar-
beitsstatte zur Verfligung gestellt:

Diese Arbeitsmittel werden vom Arbeitgeber instal-
liert und gewartet. Die Arbeithehmerin bzw der Arbeit-
nehmer ist verpflichtet, diese Arbeitsmittel nur im
Rahmen der vereinbarten Telearbeit zu benutzen und
die Benlitzung durch Dritte auszuschlieBen.

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich weiters, mit den
durch den Arbeitgeber zur Verfligung gestellten Ar-
beitsmitteln sorgsam und zweckentsprechend umzu-
gehen.

Die Arbeitsmittel sind so zu verwahren, dass sowohl
eine Beschadigung, als auch Diebstahl durch Dritte
ausgeschlossen wird.

Bei einer Stérung der fir die Telearbeit erforderlichen
technischen Arbeitsmittel (technische Gerate, WLAN,
etc) hat der Arbeitnehmer den Arbeitgeber unverziig-
lich dartber zu informieren und, sofern moglich, an ei-
ner raschen Behebung der Stérung mitzuwirken.

Die zur Verfligung gestellten Arbeitsmittel sind bei Be-
endigung der Telearbeit bzw Uber Aufforderung dem
Arbeitgeber unverziglich zurlickzustellen bzw ist es
ihm zu ermdglichen, die Arbeitsmittel zu Uberneh-
men.

5. Aufwandserstattung (Dienstwege, WLAN, ...
usw)

Folgende durch die auBerbetriebliche Arbeitsstatte er-
forderlichen Aufwendungen werden der Arbeitnehme-
rin bzw dem Arbeitnehmer erstattet:

6. Datenschutz
Auf den Schutz von Daten und Informationen ist in
gleicher Weise zu achten und zu sorgen, wie dies flr
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den Betrieb vorgesehen ist. Vertrauliche Daten, Infor-
mationen und Passworter sind so zu schiitzen, dass
Dritte keine Einsicht und keinen Zugriff nehmen kon-
nen.

7. Haftung fiir Schaden

Fldr materielle bzw immaterielle Schaden, die die Ar-
beitnehmerin bzw der Arbeithnehmer dem Arbeitgeber
im Zusammenhang mit dem Betrieb der auBerbetrieb-
lichen Arbeitsstatte (Telearbeit bzw Homeoffice) zu-
fligt, haftet sie bzw er nach den Bestimmungen des
Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes. Dies gilt auch flr
die im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen.

8. Kontakt zum Betrieb:

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Telearbeitnehmerin-
nen bzw -arbeitnehmer an einem vorhandenen, ge-
meinsamen betrieblichen Informationssystem teil-
nehmen zu lassen und sie Uber das betriebliche Aus-
und Weiterbildungsangebot zu informieren.

9. Beendigungsmaoglichkeit der Telearbeit

Die Telearbeit kann bei Weiterbestand des Arbeitsver-
haltnisses von beiden Seiten unter Einhaltung einer 3-
monatigen Ankiindigungsfrist eingestellt werden. Aus
wichtigen Grinden kann sich notwendigerweise die
Ankiindigungsfrist verkulrzen.

9. Sonstiges:

*) Nichtzutreffendes streichen

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Interessen-
vertretung.
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ANHANG 4

Gebiihrenstufe 1 der Auslandsreisesatze der Bundesbediensteten geman
BGBI 434 Teil 11

REISEGEBUHRENVERORDNUNG

434. Verordnung der Bundesregierung iiber die Festsetzung der Reisezulagen
fiir Dienstverrichtungen im Ausland vom 7.12. 2001

Die Reisezulagen flir Dienstverrichtungen im Ausland ' o L b E
werden auf Grund des § 25c Abs 1 der Reisegebihren- Land ;ﬂﬂf{?g) qungsge- | 16 NG 16 NG 16 NG
vorschrift 1955, BGBI Nr 133, zuletzt gedndert durch Bk NG) -
das BUndeSgesetZ BGBI I Nr 87/2001, wie fOlgt festge— Moskau 255 196 | 310 235|353 268 | 406 310
setzt: Schweden 270 262|327 316|373 360|429 414
1 % ) 3 Schweiz 233 207 | 28,1 249 | 320 283 | 368 327
T Grenzorte 185 116 [ 211 140 | 240 157 [ 307 18]
Lond e ool L L L Slowakei 177 100 | 14 122 | 42 137 | 79 159
Furo PreBburg 196 155|235 185|268 21,1 | 310 244
Slowenien 196 148 | 235 179 |28 203 | 310 233
I. EUROPA Grenzorte 177 100 | 214 122 | 42 137 | 29 159
Albanien ]7,7 13,3 2],4 ]5,9 24,2 IB,I 27,9 20,9 Spunien 2],6 ]912 26,2 23,3 29,7 26,6 34,2 30,5
Belars 533 196 | B1 1235 | 320 268 | 368 310 Tschechien 196 155 | 235 185 | 268 2,1 | 310 244
Belgien 25 1441770 172 | 307 1961353 2] Grenzorte 177 100 | 214 122 | 42 137 [ 79 159
Briissel 26,2 20,3 3],6 24,4 36,0 27,9 4],4 32,0 Tiirkei ]9,6 22,9 23,5 27’7 26,8 3],6 3]’0 36,4
Bosnien und .
Herzegowina 196 148 | 235 179 | 28 203 | 310 233 ﬂ';;‘::‘: ]222 }zg gg; ;gg gg? gg? 322 222
Bulgarien 196 144|235 172|128 196 | 310 227 ' ! ' ' ' ' ! '
. Budapest 196 168 | 235 203 | 268 231 | 310 26,6
Danemerk 262 262|316 316 | 360 360 | 414 414 Grenzorte 168 113|203 137 | 231 157 | 266 18]
Deutschland 25 17712770 2141307 242|353 279 7 I 8,1 : 9'2 9 '8 23'3 7 4'9 9 6' 6 28, 6 30' 5
Grenzorte 185 116 | 21,1 140 | 240 157 | 307 18, Jeer pnt B8 e | ) 9828 B
Estland 233 196 | 281 235|320 268 | 368 310 Il. AFRIKA
Finnland 262 262 | 316 316 | 360 360 | 414 414 Rgypten 240 262 | 290 316|329 360|379 414
Frankreich 207 150 | 249 183 | 283 209 | 327 240 Algerien 202 170 | 316 207 | 360 235|414 270
Paris und Angola 75 262|334 315|379 360|436 414
Strafiburg 2] 07|13 249|310 183|358 327 fthiopien 240 262|290 316|329 360|379 414
Griechenland 181 148 | 218 179 | 249 203 | 286 233 Benin 229 168 | 277 203|314 231362 2.6
GroBbritannien und ;
Nordirland 233 229 | 281 277 | 320 316 | 368 364 :::t:}"; Fos ;:3 ;ig ;33 ]23; ggg ;gg :;g g;;
London 262 1262 | 316 316 | 360 360|414 414 e d'vaire 19 203|299 244|340 279|392 320
Irland 233 209 | 281 253 | 320 288 | 368 33,1 Demokraische
Island 240 198 | 290 240 | 329 273|379 314 Republik Kongo 299 209|362 253|410 288|473 33
lalien 227 771273 241310 242|358 779 Dschibui 290 299|349 362|397 410|458 473
Rom und Mailond | 255 229 | 310 277 | 353 316 | 406 364 Gabun 290 253 | 349 305|397 347 | 458 399
Grenzorte 185 116 | 21,1 140 | 240 157 | 307 18] Gambia 975 190 | 334 229 | 379 262 | 436 301
Jugoslawien 196 148 | 235 179 | 268 203 | 310 233 Ghana 27’5 1 9,0 33,4 22’9 37’9 26,2 43’6 30’]
Kroatien 196 148 | 235 179|268 203 | 310 233 Guinea 27'5 1 9,0 33,4 22’9 37’9 26,2 43,6 30’]
Lettland B33 196|281 235320 268|368 310 Kamerun 90 159 | 349 194 | 397 220 | 458 253
Liechtenstein 185 11,6 | 21,1 140 | 240 157 | 307 181 Kap Verde ]7:7 ]2:4 2]:4 ]5:0 24:2 ]7:0 27:9 ]9:6
Litauen 233 196 | 281 235|320 268 | 368 310 Kenia 220 203 | %6 244|303 279 | 349 320
Luxemhurg 225 144 | 270 172|307 196 | 353 227 Liberia 24:9 26:2 29:9 3]:6 34:0 36:0 39:2 4|:4
Malta 190 190 | 229 229 | 262 262 | 301 30 Libyen 75 79334 277|379 316|436 364
Molday B3 196 |81 235|320 1268 | 368 31,0 Madagaskar 29 29|77 27|36 316|364 364
Niederlande 225 1771270 n41(1307 242353 279 Malawi 207 27 | 49 249|283 2831|327 327
Norwegen 270 262 | 327 316|373 360 | 429 414 Mali 24:9 ]9:6 29:9 23:8 34:0 27:0 39:2 3|:2
Palen 07 159 | 149 192 | 183 218 | 327 15] Marokko 207 137 | 249 166|283 190 | 327 218
Portugal 177 14| NA 172 | 42 196 | 279 1227 Mauretanien 24 196|257 238|294 270 | 338 312
Rumiinien 233 172 | 281 207|320 238|368 1273 Mauritus 29 19|77 77|36 316|364 364
Russische Foderation | 233 196 | 281 235 | 320 268 | 368 310 Mosambik 275 262|334 316|379 360|436 414
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1

Ja

2

1

2

2

 Naichti-

 Nachti-

Land Eu’hr(TG) g:;g(s&g) T6 NG 16 NG T6 NG Lond Eﬁhr(TG) g:l??(ﬁg) 6 NG 16 NG 16 NG
Euro Euro

Namibia 220 216 | 266 259 | 303 294 | 349 340 Suriname 249 159 1299 192 | 340 218392 1251
Niger 249 1331299 161 | 340 183 | 392 121, Trinidad und Tobago | 323 27,5 | 390 334 | 443 379 | 510 436
Nigeria 249 N6 | 299 262|340 297 | 392 342 Uruguay 209 159 1253 192|288 218 | 331 251
Republik Kongo 249 1701299 205|340 233|392 268 USA 31 270|399 327|453 373|523 429
Ruanda 240 240 | 290 290 | 329 329|379 379 New York und
Sambia 233 216|283 259 | 323 294 | 371 340 Washington 412 323 | 499 390 | 56,9 443 | 654 510
Senegal 312 196 | 375 238|427 27,0 | 493 312 Venezuel 249 2221299 268 | 340 305|392 351
Seychllen 09 229|277 17|36 316|364 364 V. ASIEN
Sierra Loone h5 Nb|3BA 2621379 171436 347 Aghanistan 01 174 |42 01|77 w0 |3g w7
Simbobwe 133 N6 |BI 259|313 1ALIT 340 Armenien 233 196 | 381 235 | 320 268 | 368 310
Somali 07 183 | 49 12| B3 253 )37 N1 Aserbaidschan 233 196 | 281 235 | 320 268 | 368 310
Siidafrika 220 216 | 266 259 | 303 294 | 349 340 Bahrain 342 138 | 412 286 | 469 325 | 541 375
Sudan 75 267 1334 316 1 379 360|436 414 Bangladesch 01 26| 242 262 | 277 297 | 318 342
Tansania 25 203|334 244 1379 279|436 320 ;

Brunei 209 2606 | 253 320 | 288 36,6 | 331 421
Togo 29 168 | 777 203|314 13) 1 367 266 Ching 29 192 | 28 233|305 26 | 351 305
Tschad 29 168 | 717 203 | 314 23] | 362 266 Georgien 233 196 | 281 235 | 320 268 | 368 310
Tunesien 9 185|277 22 [314 253|362 292 T B B B e

Hongkong 294 240 | 355 290 | 403 329 | 464 379
Ugando 262 203 | 316 A4 1360 279 | 414 320 Indien 01 253 | 42 305 | 277 47| 318 399
Lentrolofrikanische Indonesien 29 23| 99 244 | 340 279 | 92 320
Republik 249 183 | 299 222 | 340 253 | 392 290 . . : . : : . .

Irak M2 279|012 277|469 316 | 541 364
[II. AMERIKA Iran 233 183|283 222|323 253|371 290
Argentinien 209 299|253 362|288 410331 473 Israel 233 205|283 249 | 323 281 | 371 325
Bahamas 303 192 | 366 233 | 416 2606 | 480 305 Japan N4 270|501 327 |59 373|656 429
Barbados 323 275|390 334|443 379|510 436 Jemen 342 238 | 412 286 | 469 325 | 541 315
Bolivien 168 159 1203 192 | 231 28 | 266 251 Jordanien 233 205|283 249|323 281 | 371 325
Brasilien 209 229 | 253 2777 | 288 316 | 331 364 Kambodscha 198 198 | 240 240 | 273 273 | 314 314
Chile 238 229 | 286 277 | 325 316 | 375 364 Kasachstan 233 196 | 281 235|320 268 | 368 310
Costa Rica 201 200|242 12|27 277|318 318 Katar 32 238 | 412 286 | 469 325 | 541 315
Dominikanische Kirgisistan 233 196 | 281 235 | 320 268 | 368 310
Republik 249 275|299 334|340 379 | 392 436 Korea, Demokrafische
Ecuador 168 137 | 203 166 | 231 187 | 266 216 Volksrepublik 205 205|249 249 | 281 281 | 325 325
El Salvador 20,1 166 | 242 201|277 227|318 262 Korea, Republik 286 205|347 249 | 395 281 | 453 325
Guatemala 201 201 | 242 242 | 277 277|318 318 Kuwait 342 238 | 41,2 286 | 469 325 | 541 315
Guyana 249 216 | 299 262|340 297 | 392 342 Libanon 21 222 | 244 268 | 277 305 | 318 351
Haiti 29 1741299 211|340 240|392 17277 Malaysia 25 286 | 334 344 | 379 392 | 436 451
Honduras 201 170 | 242 207 | 277 235|318 270 Mongolei 185 185225 225|255 255 | 294 294
Jamaika 297 297|360 360|410 410471 47, Myanmar 185 185|225 225|255 255 | 94 294
Kanada 259 216|312 262|355 297|410 342 Nepal 01 26| 242 22|77 97|38 342
Kolumbien 209 2221253 268 | 288 305 | 331 351 Oman 342 238 | 41,2 286 | 469 325 | 541 315
Kuba 32 174 | 02 N1 469 240 | 541 277 Pakistan 174 159 |20 192 240 N8| 277 251
Mexiko 259 229|312 277 |35 316|410 364 Philippinen 205 205|249 249 | 281 281 | 325 325
Nicaragua 201 229 | 242 2777 |77 316|318 364 Saudi-Arabien 342 238 | 412 286 | 469 325 | 541 375
Niederlindische Singapur 275 281 | 334 340 | 379 388 | 436 447
Antillen 275 174|334 211 | 379 240 | 436 277 Sti Lanka 201 207|242 249|277 283|318 327
Panama 25 29 334 27 |379 316|436 364 Syrien 207 183|249 722|283 253|327 290
Paraguay 209 1591253 192|288 278|331 2] Tadschikistan 233 196 | 281 235|320 268 | 368 310
Peru 209 159|253 192|288 218 | 331 251 Taiwan 249 238|299 286 | 340 325|392 375
Suriname 249 159 1299 192 | 340 218|392 1251 Thailand 249 266|299 320 | 340 366 | 392 421
Trinidad und Tobago | 323 275 | 390 334 | 443 379 | 510 436 Turkmenistan 233 196 | 281 235 | 320 268 | 368 310
Uruguay 209 159 | 253 192 | 288 718 | 331 251 Ushekistan 233 196|281 235|320 268 | 368 310
USA 3170|399 327 | 453 373|523 429 Vereinigte Arabische
New York und Emirate 342 238 | 412 286 | 469 325 | 541 375
Washington N2 323|499 390569 443 | 654 510 Vietnam 198 198 | 240 240 | 273 213|314 314
Venezuela 249 2221299 208|340 305392 351
Niederldndische V. AUSTRALIEN
Antillen 25 174|334 211 | 379 240 | 436 1277 Australien 299 2531362 305|410 347 |43 399
Panama 75 19334 27379 316|436 364 Neuseeland 05 29|49 77|81 316|325 364
Paraguay 209 159 1253 192 | 288 218 | 331 251
Peru 209 159|253 192|288 21,8 | 331 251



JETZT Mitglied werden!

FamiIlIENNAMe ..ot VOMNAME ..t O Frau 3 Herr
Geburtsdatum | | | | | | | | | Titel e, GEbUMSNAME. e
SHABE/HAUSINI. .o, PLZ/WORNOT ..,
Telefonisch erreichbar.............cc..cooiiii MGl e

(O Angestellte/r O Lehrling [ Werkvertrag (3 geringfiigig beschaftigt (3 Freier Dienstvertrag (3 Selbststéindig (Gewerbeschein)
(J Zeitarbeitskraft [ Schilerln  (J Studentln (J dzt. ohne Beschaftigung  (J Zweitmitgliedschaft [ Facharbeiterln

Derzeitige Tatigkeit ..........ooviiiiiiiiiiiiiiciee e (3 Ich war bereits Mitglied der Gewerkschaft von/bis...........c.cccoviiviiiiiiiin
Beschaftigt bei Firma (bzw. Schule/Universitat)..............c..cooiiviiiiiiiiiiec e DIenstort ......cooviiiiiiiiiice
YT PSSP USRS PPIUPPRTRIN
BINCRE et h ettt h e bt a e Rt et et e ettt et et et en e e eaeas
Hohe des monatlichen Beitrages: |EUR | | | | | | Beitrittsmonat/-jahr | | | | | | |

Der monatliche Mitgliedsbeitrag betrdgt 1% des Bruttogehalts bis zu einem Maximalbeitrag, der jéhrlich angepasst wird (siehe www.gpa-djp.at/
mitgliedsbeitrag). Der Mitgliedsbeitrag ist steverlich absetzbar.

Q Ich willige ein, dass OGB, OGB Verlag und/oder VOGB mich telefonisch bzw. per elekironischer Post (§ 107 TKG) kontaktieren dirfen, um tber
Serviceleistungen, etwa Aktionen fir Tickets, Bicher und Veranstaltungen zu informieren und sonstige Informationen zu Gbermitteln. Die Einwilligung
kann jederzeit widerrufen werden.

Ich bezahle meinen Mitgliedsbeitrag durch: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

U Betriebsabzug

Ich erklare, dass mein Gewerkschaftsbeitrag durch meinen Arbeitgeber von meinem Gehalt/Lohn/Lehrlingsentschadigung abgezogen werden kann. Ich
erteile deshalb meine Einwilligung, dass meine im Zusammenhang mit der Beitragseinhebung erforderlichen personenbezogenen Daten (angegebene
Daten und Gewerkschaftszugehérigkeit, Beitragsdaten, KV-Zugehérigkeit, Eintritts-/und Austrittsdaten, Karenzzeiten, Prasenz-, Ausbildungs- und Zivildienst-
zeiten, Pensionierung und Adressénderungen) von meinem Arbeitgeber und von der Gewerkschaft verarbeitet werden dirfen, wobei ich diese Einwilligung
zum Betriebsabzug jederzeit widerrufen kann.

() SEPA Lastschrift-Mandat (Bankeinzug)

Ich erméchtige die GPA-djp, die Zahlungen meines Mitgliedsbeitrages von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein
Kreditinstitut an, die von der GPAdjp auf mein Konto gezogene SEPA-Lastschriften einzulésen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarien Bedingungen.

Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt jeweils zum Monatsultimo.

(3 monatlich (J alle 2 Monate (1 jedes Quartal (3 1/2 jghrlich [ j&hrlich (Schiler-/Studentinnen, Zweitmitgliedschaft)

Wenn ich dem Betriebsabzug zugestimmt habe, diesen aber nicht mehr wiinsche oder aus dem Betrieb ausscheide oder der Abzug des Mitglieds-
beitrages Uber den Befrieb nicht mehr méglich ist, ersuche ich die Zahlungsart ohne Riicksprache auf SEPA-Lastschrift von meinem bekannt gegebenen
Konto umzustellen.

YN = O A O O T I

Datum/Unterschrift
Ich bestatige, umseits stehende Datenschutzerklarung (auch abrufbar

unter www.oegb.at/datenschutz) zur Kenntnis genommen zu haben. =
PV: dip
a8

.................................................................................... GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN
Datum/Unterschrift DRUCK - JOURNALISMUS - PAPIER

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301,
eMail: service@gpa-djp.at, ZVR 576439352, CID: AT4877Z00000006541 WerberIn-Mitgliedsnummer: ...



DATENSCHUTZINFORMATION (online unter: www.oegb.at/datenschutz)

Der Schutz lhrer personlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. In
dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie iber die wichtigsten
Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Mitgliederverwaltung.
Eine umfassende Information, wie der Osterreichische Gewerkschafts-
bund (OGB)/Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus,
Papier (GPA-djp) mit lhren personenbezogenen Daten umgeht, finden
Sie unter www.oegb.at/datenschutz.

Verantwortlicher fir die Verarbeitung lhrer Daten ist der Osterreichische
Gewerkschaftsbund. Wir verarbeiten die umseits von lhnen angege-
benen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur fir Zwecke der Mitglieder-
verwaltung der Gewerkschaft und fir die Daver lhrer Mitgliedschaft
bzw. solange noch Anspriiche aus der Mitgliedschaft bestehen kénnen.
Rechtliche Basis der Datenverarbeitung ist Ihre Mitgliedschaft im OGB/
GPA-djp; soweit Sie dem Betriebsabzug zugestimmt haben, lhre Ein-
willigung zur Verarbeitung der dafir zusétzlich erforderlichen Daten.

Die Datenverarbeitung erfolgt durch den OGB/GPA-djp selbst oder
durch von diesem vertraglich beauftragte und kontrollierte Auftragsver-
arbeiter. Eine sonstige Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht
oder nur mit lhrer ausdricklichen Zustimmung. Die Datenverarbeitung
erfolgt ausschlieBlich im EU-Inland.

lhnen stehen gegeniiber dem OGB/GPA-djp in Bezug auf die Verar-
beitung lhrer personenbezogenen Daten die Rechte auf Auskunft,
Berichtigung, L6schung und Einschrénkung der Verarbeitung zu.

Gegen eine lhrer Ansicht nach unzulassige Verarbeitung lhrer Daten
kénnen Sie jederzeit eine Beschwerde an die dsterreichische Daten-
schutzbehérde (www.dsb.gv.at] als Aufsichtsstelle erheben.

Sie erreichen uns iber folgende Kontaktdaten:

GPA-djp

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
Tel.: +43 (0)5 0301-301

E-Mail: service@gpa-djp.at

Osterreichischer Gewerkschaftsbund
1020 Wien, Johann-Bshm-Platz 1
Tel.: +43 (0)1 534 440

E-Mail: oegb@oegb.at

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:
datenschutzbeauftragter @oegb.at.

MITMACHEN - MITREDEN — MITBESTIMMEN

V INTERESSEN
) ( GEMEINSCHAFTEN
A GPA-dijp
Interessengemeinschaften der GPA-djp bringen Menschen mit éhn-
lichen Berufsmerkmalen zusammen. Zum Austauschen von Erfahrungen

und Wissen, zum Diskutieren von Problemen, zum Suchen kompetenter
Lésungen, zum Durchsetzen gemeinsamer beruflicher Interessen.

Mit lhrer persénlichen Eintragung in eine oder mehrere
berufliche Interessengemeinschaften

>> erhalten Sie mittels Newsletter (elekironisch oder brieflich) regel-
maBig Informationen Gber Anliegen, Aktivitdten und Einladungen fir
lhre Berufsgruppe;

>> koénnen Sie lhre beruflichen Interessen auf direktem Weg in die
Kollektivvertragsverhandlungen lhres Branchenbereichs einbringen;

>> erschlieBen Sie sich Mitwirkungsméglichkeiten an Projekten, Bildungs-
veranstaltungen, Kampagnen, Internet-Foren und anderen fiir lhre Berufs-
gruppe maBgeschneiderten Veranstaltungen, auch auf regionaler Ebene;

>> nehmen Sie von der Interessengemeinschaft entwickelte berufs-
spezifische Dienstleistungen und Produkte in Anspruch (Fachberatung
auf regionaler Ebene, Biicher, Broschiiren und andere Materialien);

>> beteiligen Sie sich an demokratischen Direkiwahlen lhrer beruflichen
Vertretung auf Bundesebene sowie regionaler Ebene und nehmen
dadurch Einfluss auf die gewerkschaftliche Meinungsbildung und
Entscheidung.

Néhere Infos dazu unter: www.gpa-djp.at/interesse

Ich méchte mich in folgende Interessengemeinschaften eintragen:

(7 1IG PROFESSIONAL J 1G FLEX (7 1G SOCIAL (7 1G EDUCATION (J 1IG MIGRATION
J IG EXTERNAL (J 1G POINT-OF-SALE
Dieses Service ist fir mich kostenlos und kann
jederzeit von mir widerrufen werden.
O Frau [ Herr Tl e,
Familienname ... VOINAME ... et
SHABE/HAUSINI. oo, PLZ/WORNOM ...
Berufsbezeichnung. .........oocoiiiiiiiii Betrieh . e
Telefonisch erreichbar..........eeeeee e ML e

Datum/Unterschrift

GPY- ip

GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN
DRUCK - JOURNALISMUS - PAPIER




Ihre Kontaktadressen der
GPA-djp

Service-Hotline: 05 0301-301

Gewerkschaft der Privatangestellten,
Druck, Journalismus, Papier
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

service@gpa-djp.at

Regionalgeschdaftsstelle Wien
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Regionalgeschdaftsstelle Niederdsterreich
3100 St. Pslten, Gewerkschaftsplatz 1

Regionalgeschdafisstelle Burgenland
7000 Eisenstadt, Wiener Straf’e 7

Regionalgeschdaftsstelle Steiermark
8020 Graz, Karl-Morre-Straf3e 32

Regionalgeschdafisstelle Kéarnten
9020 Klagenfurt, Bahnhofstrafle 44/4

Regionalgeschdaftsstelle Oberésterreich
4020 Linz, VolksgartenstraBe 40

Regionalgeschdaftsstelle Salzburg
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-StraBe 10

Regionalgeschdaftsstelle Tirol
6020 Innsbruck, Sidtiroler Platz 14-16

Regionalgeschdaftsstelle Vorarlberg
6901 Bregenz, Reutegasse 11

www.gpa-djp.at




Fir alle,
die mehr wollen!

DVR: 0046655, OGB ZVR-Nr.: 576439352

Herausgeber: Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier, 1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1.
Medieninhaber und Hersteller: Verlag des Osterreichischen Gewerkschaftsbundes Ges.m.b.H., 1020 Wien, Johann-Béhm-Platz 1.
Verlags- und Herstellungsort Wien.

GPr: dip

GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN
DRUCK - JOURNALISMUS - PAPIER

1034 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Telefon 05 0301-301, Fax 05 0301-300
www.gpa-djp.at - eMail: service@gpa-djp.at




	Inhalt
	KV Speditionsang
	§ 1 Vertragsschließende
	§ 2 Geltungsbereich
	§ 3 Geltungsbeginn
	§ 4 Anstellung
	§ 5 Gleichbehandlung
	§ 6 Normalarbeitszeit
	§ 7 Überstunden, Rufbereitschaft
	§ 8 Sonn- und Feiertage (Ruhetage)
	§ 9 Urlaub und Pflegefreistellung
	§ 10 Auflösung des Dienstverhältnisses
	§ 10a Elternkarenz
	§ 11 Abfertigung
	§ 12 Entgeltfortzahlung bei Dienstverhinderung
	§ 13 Dienstjubiläum
	§ 14 Lehrlingsentschädigung und -weiterverwendung
	§ 15 Weihnachtsremuneration und Urlaubsbeihilfe (Sonderzahlungen)
	§ 16 Gehaltsregelung
	§ 17 Telearbeit – Homeoffice
	§ 18 Kilometergeld
	§ 19 Reiseaufwandsentschädigung
	§ 20 Schiedskommission
	§ 21 Kündigung des Kollektivvertrages
	§ 22 Schlussbestimmungen
	Anhang 1 Beispiele für die Tätigkeiten in den jeweiligen Beschäftigungsgruppen
	Beschreibung der fachlichen und/oder leitenden Tätigkeit

	Anhang 2 Muster-Erhebungsbogen für Entwicklungsgespräch
	Erhebung der Kriterien

	Anhang 3 Muster Zusatzvereinbarung zum Dienstvertrag entsprechend § 17 Telearbeit – Homeoffice
	Zusatzvereinbarung zum Dienstvertrag TELEARBEIT bzw HOMEOFFICE


	Anhang 4: Gebührenstufe 1 der Auslandsreisesätze der Bundesbediensteten gemäß BGBl 434 Teil II
	Reisegebührenverordnung: 434. Verordnung – Festsetzung der Reisezulagen für Dienstverrichtungen im Ausland vom 7. 12. 2001 

	Mitgliedsanmeldung GPA-djp
	Interessengemeinschaften GPA-djp

